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l. Steht doch schon alles im Fragebogen?!

Die Erläuterungen zu den einzelnen Fragen im lnterviewervordruck müssen
kuz gehalten sein, um lhre lnterviewertätigkeit nicht durch Unübersichtlichkeit
des Vordrucks zu erschweren. Damit können leider nicht alle auftretenden
Problemfälle aufgefangen werden. Deshalb finden Sie auf den nachfolgenden
Seiten tiefergehende Erläuterungen. Sie sollen lhnen helfen, den speziellen
Fall einer der vorgegebenen Antwortmöglichkeiten der jeweiligen Frage richtig
zuzuordnen.

Natürlich ist es nicht möglich, für jeden erdenklichen Fall die erforderlichen
Erläuterungen in dieser Broschüre zu berücksichtigen. Sollten also Fragen
bestehen, die Sie nicht mit Hilfe dieser Broschüre lösen können, so wenden
Sie sich an das Statistische Landesamt. Dann wird auch für schwierige Fälle
eine Lösung zu finden sein.
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Il. Erläuterungen zurVerteilungsliste

1- 19

Ord

Spalten-Nr Erläuterung

Die Ordnungsangaben sind entsprechend der Vorgabe
des Statistischen Landesamtes einzutragen.

Hier ist jeder zu befragende Haushalt einzutragen,
unabhängig vom Erfolg lhres Bemühens um eine
Befragung.

ln die erste Zeile ist, bei Spalte a beginnend, der
Straßenname einzutragen. ln die zweite Zeile setzen
Sie bitte die Hausnummer in Spalte b und die Lage der
Wohnung im Gebäude in Spalte c.

ln Spalte d tragen Sie die Namen der Haushalte ein
(Wohnungsinhaber und Untermieter sind zwei Haus-
halte).

Beim Eintragen in die Verteilungsliste gehen Sie in der
Reihenfolge der Hausnummern vor, innerhalb der ein-
zelnen Gebäude stockweise von unten nach oben.
Wohnen mehrere Haushalte in einer Wohnung, sollten
Sie als ersten den Haushalt des Hauptmieters auf-
führen.

Für Gemeinschaftsunterkünfte ist nur jeweils eine Ein-
tragung vozunehmen (ohne Privathaushalte im Bereich
von Gemeinschaftsunterkünften). Spalte d bleibt hier
leer.

Die zu lhrem Auswahlbezirk zählenden Gebäude
numerieren Sie in den Spalten 20 - 21 einfach durch.
Durch die fortlaufenden Hausnummern ist ja bereits die
richtige Reihenfolge sichergestellt.

a-d
Namen und Anschrift

20-21
Lfd. Nr. des Gebäu-
des im Auswahlbezirk
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22-23
Lfd. Nr. der Wohnung
im Gebäude

Spalten-Nr Erläuterung

Die lfd. Nr. der Wohnung im Gebäude wird wie folgt
vergeben:
Beispiel:Das Gebäude ist ein Wohnhaus mit 2 Oberge-

schossen, auf jeder Etage 3 Wohnungen,
beginnend im Erdgeschoß.
Die Wohnungen des Erdgeschosses erhalten
die Nummern 01 bis 03 ,

des l.Obergeschosses die Nummern 04 - 06,
des 2.Obergeschosses die Nummern 07 - 09.

Beispiel: 1. Haus: Haus mit zwei Wohnungen; die
Wohnungen erhalten die Nummern
01 und 02;

2. Haus: Einfamilienhaus; das Gebäude ent-
hält nur eine Wohnung; sie erhält
die Nummer 01.

Wohnen zwei oder mehr Haushalte in einer Wohnung,
dann muß die gleiche lfd. Nr. der Wohnung im Gebäu-
de zweimal oder mehrmals in der Verteilungsliste
erscheinen (2.8. bei Haupt- und Untermietern).

Die einzelnen Zeilen sind aufsteigend zu numerieren
Sonderfälle:

- Privathaushalte, die im Bereich von Gemein-
schaftsunterkünften vorhanden sind, müssen wie alle
anderen Haushalte im Auswahlbezirk fortlaufend
numeriert werden.

- Für Gemeinschaftsunterkünfte ist als lfd. Nr. des
Haushalts im Auswahlbezirk jeweils "00" zu signieren.

- Für leerstehende, gewerblich genutzte und von
Angehörigen ausländischer Streitkräfte bewohnte
Wohnungen ist die lfd. Nr. des Haushalts offen zu
lassen,

24-25
Lfd. Nr. des Haushalts
im Auswahlbezirk
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26 -27
Zahlder Personen im
Haushalt

Hier ist die tatsächliche Zahl der Personen im Haus-
halt einzutragen, auch wenn Sie nicht für alle Personen
Auskunft bekommen. Diese lnformationen können Sie
von dem angetroffenen Auskunftspflichtigen in Erfah-
rung bringen, auch bei vorliegendem Wunsch nach
Selbstausfüllung. Erhalten Sie z.B. in einem 4-Perso-
nenhaushalt nur für 2 Personen genaue Angaben je
Person, so ist dennoch "04" einzutragen (tatsächliche
Zahl) einschließlich einem entsprechenden Hinweis in
der Spalte für Bemerkungen.

Auch diese lnformation können Sie bei dem angetroffe-
nen Auskunftspflichtigen erfragen, auch wenn die
Befragung schriftlich stattfinden soll.

Diese Spalte trift nur für Bezirke zu, die bereits im letz-
ten Jahr in die Erhebung einbezogen waren.

Die Spalte ist jedoch nur auszufüllen, wenn

- ein ganzer Haushalt, der bei der letzten Befragung
noch nicht im Auswahlbezirk wohnte, neu hinzuge-
kommen ist (Zuzug) oder

- ein ganzer Haushalt, der in die letzte Befragung ein-
bezogen war, jetzt nicht mehr vorhanden ist (Fortzug,
Tod).

Sind nur einzelne Personen zu- oder fortgezogen/
gestorben, so bleibt diese Spalte leer.

Das Baualter ist aus dem lnterviewervordruck 1 bzw.
1+E zu übernehmen. Es ist jedoch nur anzugeben,
wenn sich die Wohnung erstmals in der Erhebung
befindet.

28
Zahlder Haushalte in
der Wohn

29
Ganzer Haushalt seit
der letzten Befragung

30
Baualter der
Woh
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S r Erläuteru

31

Auskunft zu Vordruck
2+E

ln diese Spalte tragen sie bitte ein, ob der Haushalt
lhnen Auskunft zu den freiwilligen Erhebungsteilen im
Vordruck 2+E gegeben hat.

Die Spalten 32 - 34 sind von lhnen nicht auszufüllen.
Sie werden für die Arbeit im Statistischen Landesamt
benötigt.

Haben Sie die Befragung erfolgreich durchgeführt,
tragen Sie als Befragungsergebnis "l" ein.

Bei Haushalten, die eine Selbstausfüllung wünschen,
notieren Sie eine "2".

Treffen Sie auch nach mehrmaligen Versuchen nie-
manden an oder ist ein Haushalt nicht zur Auskunfts-
erteilung bereit, vermerken Sie eine ,,3,, (keine Aus-
kunft).

Leerstehende Wohnungen sind mit ,,4',, nicht in die
Befragung einzubeziehende Haushalte (Haushalte von
Angehörigen ausländischer Streitkräfte und bei aus-
schließlicher gewerblicher Nutzung der Räume) mit ,,S,'

zu signieren.

Diese Spalten füllen Sie am besten aus, wenn Sie alle
Befragungen abgeschlossen haben.
Hier tragen Sie ein, wie viele Vordrucke für einen
Haushalt angelegt wurden (2.8. "2" für einen Sechs-
Personen-Haushalt oder für einen kleineren Haushalt,
in dem eine Person für sich allein auf einem getrennten
Bogen antwortet).

ln die Rubrik "Bemerkungen" können Sie beispielsweise
Termine für einen weiteren Besuch oder wichtige Mittei-
lungen an das Statistische Landesamt eintragen.

e

u

t
Zahl der Vordrucke

h

en
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lll. Erläuterungen zum Haushaltsmantelbogen

Für jeden im Auswahlbezirk wohnenden Haushalt (auch Privathaushalte in

Gemeinschaftsunterkünften) und für jede Gemeinschaftsunterkunft ist ein
Haushaltsmantelbogen anzulegen, unabhängig davon, ob der Haushalt
angetroffen wurde oder nicht.

Bei Haushalten, die für längere Zeit abwesend bzw. nicht anzutreffen sind
oder die keine Auskunft erteilen, ist nur der Teil I des Haushaltsmantel-
bogens auszufüllen.

Bitte beachten Sie, daß auch für Untermieter ein eigener Haushaltsmantel-
bogen anzulegen ist!

ln die Zeile jeder einzelnen Person machen Sie ein Kreuz, wenn Sie für diese
Person Auskunft erhalten haben.

Bitte beachten Sie, daß der angetroffene Auskunftspflichtige nicht die Namen
der übrigen Haushaltsmitglieder offbnbaren muß. lst das von lhnen angetrof-
fene Haushaltsmitglied nicht bereit, lhnen die Namen der übrigen Haus-
haltsmitglieder zu nennen, so teilen Sie dies bitte dem Statistischen Landes-
amt mit. Geben Sie dabei auch die Anzahl der übrigen Haushaltsmitglieder
an. Diese Auskunft kann lhnen das angetroffene Haushaltsmitglied nach § 10
Abs. 5 MZG nicht verweigern.

Auch für eine leerstehende Wohnung oder wenn eine Wohnung von Angehö-
rigen ausländischer Streitkräfte privatrechtlich bewohnt wird, ist ein Haus-
häfismantelbogen anzulegen. ln diesen Fällen füllen Sie bitte die Anschrift
aus und vermerken beim Familiennamen deutlich "leed'bzw. "Streitkräfte".
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lV. lnterviewervordruck
lV.1 Allgemeines zum lnterviewervordruck

Jeder im Auswahlbezirk wohnende Haushalt hat die Wahl, ob er an der
Befragung mündlich oder schriftlich teitnehmen will. Darüber hinaus hat er
die Wahl, ob er die Fragen gemeinsam mit anderen Haushaltsmitgliedern
oder für sich auf einem eigenen Bogen beantwortet.

Für jeden im Auswahlbezirk wohnenden Haushalt und für jede Gemein-
schaftsunterkunft ist mindestens eine Erhebungsliste (e nach mündlicher
bzw. schriftlicher Auskunftserteilung besondere Form) anzulegen.

lst die Zahl der Haushaltsmitglieder größer als fünf, dann verwenden sie
zur Beantwortung der Fragen eine zweite Erhebungsliste für die sechste,
siebte und weitere Person. Vergessen Sie nicht, die Ordnungsangaben auf
die zweite Erhebungsliste zu übernehmen und die "lfd. Nr. der person im
Haushalt" entsprechend zu ändern ("06", "07" usw.).

Analog ist bei Gemeinschaftsunterkünften zu verfahren (s. Teil 3, Abschnitt
4).

Die Eintragungen in die Erhebungspapiere nehmen Sie bitte mit Kuge!-
schreiber vor, nicht aber mit Blei- oder Farbstift. Durch die direkte Eintra-
gung der Angaben in signieziffern in die Erhebungspapiere für eindeutig
klassifizierbare Antworten ist es möglich, die jeweils in die Rubrik des
betreffenden Haushaltsmitgtiedes eingetragene schlüsselzahl gleich auf
den Datenträger, ohne vorherige übertragung in eine Signierspalte, zu
übernehmen.

Bei allen Fragen, bei denen die Angabe entfällt, sind keine Eintragungen
zu machen, d.h. die betreffende Spalte muß leer bteiben.

Da das Erhebungsprogramm 1994 außer den Fragen zum Mikrozensus in
einem Teil der Auswahlbezirke auch Fragen zur EG-Arbeitskräftestichprobe
vorsieht, wird folgende Untergliederung der Fragebogen vorgenommen:
- lnterviewervordruck 1 bzw. 1+E

Vordruck 1 beinhaltet dabei alle Fragen des Mikrozensus. Er enthält
neben den Erhebungsteilen mit Auskunftspflicht als letzten Btock auch die
Fragen des Mikrozensus, deren Beantwortung freiwillig ist. Dieser Block
ist farblich von den übrigen Fragen abgesetzt.
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Vordruck 1+E enthält die Fragen des Mikrozensus, ergänzt um die Fra-
gen der EG-Arbeitskräftestichprobe (nur Erhebungsteile mit Auskunfts-
pflicht).

- lnterviewervordruck 2+E
Vordruck 2+E enthält die mit Freiwilligkeit zu erhebenden Fragen des
Mikrozensus, ergänzt um die ebenfalls mit Freiwilligkeit zu erhebenden
Fragen der EG-Arbeitskräft estichprobe.
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lV.2 lnterviewervordruck 1 bat. 1+E

Spalten-Nr Erläuterung

Baualter der
Wohnung

A. Angaben zur Person

Diese Frage ist nur zu beantworten, wenn eine Woh-
nung erstmals in die Erhebung einbezogen ist, d.h. bei
Befragung in Neubaubezirken und in Bezirken, die neu
in die Erhebung gekommen sind. Bei nachträglichen
Um-, An- und Enrveiterungsbauten ist das Jahr dieser
Veränderung maßgebend. ln diesem Fall können die
Angaben zum Baualter der einzelnen Wohnungen
innerhalb eines Gebäudes voneinander abweichen.

Tragen Sie die Namen und Vornamen aller am Erhe-
bungsstichtag (20. April 1994) zum Haushatt gehören-
den Personen ein.
Die Eintragungen machen Sie bitte in folgender Reihen-
folge: Ehegatten, Kinder in der Reihenfolge ihres Alters,
andere Verwandte, familienfremde Personen.
Beachten Sie, daß auch Haushaltsmitglieder, die aus
beruflichen oder anderen Gründen am Erhebungsstich-
tag vorübergehend abwesend sind, erfaßt werden
müssen; zumindest müssen Sie die Anzahl dieser vor-
übergehend abwesenden Personen, für die Sie ggf.
keine Angaben erhalten, beim angetroffenen Haus-
haltsmitglied erfragen und auf der Verteilungsliste fest-
halten bzw. dem Statistischen Landesamt mitteilen.

Geht die Zahl der Haushaltsmitglieder über fünf hinaus,
so verwenden Sie einen zweiten Vordruck, den Sie
deutlich mit "2" kennzeichnen, und übernehmen Sie die
"Ordnungsangaben" des ersten Bogens. Die "laufende
Nr. der Person" im zweiten Vordruck ändern Sie dann
unbedingt q!-

Familienname,
Vorname

Lfd. Nr. der Person

Vordruck
für fünf
Personen:

Vordruck
für weitere
zwei
Personen:

2 0 1

2 0 2
2 0 3
2 0 4
2 0 5

2 0 1 )
2 0 ) ]
2 0 3
2 0 4
2 0 5
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Erlän-Nr

2t13
Veränderung des
Haushalts

Diese Frage ist nur in den Auswahlbezirken zu beant-
worten, die bereits im Vorjahr in die Erhebung einbe-
zogen waren.

Für jedes seit der letzten Erhebung bis einschließlich
zum Stichtag zugegangene Haushaltsmitglied oder
nicht mehr zum Haushalt gehörende ehemalige Haus-
haltsmitglied ist entsprechend dem Grund der Verände-
rung hier eine Eintragung vozunehmen' Die Eintragung
erfolgt jedoch nur bei der betroffenen Person.

Für neu hinzugekommene Personen sind auch die
übrigen Fragen der Erhebung zu beantworten. Für
nicht mehr zum Haushalt gehörende Personen bleiben
die restlichen Fragen unbeantwortet.
lst ein gesamter Haushalt seit der letzten Befragung
neu zugezogen, ist die Signatut "2" (Zuzug) für alle
Personen des Haushalts anzugeben und alle übrigen
Fragen zu beantworten.
Für einen Haushalt, der nach der letzten Befragung
aufgetöst wurde, ist der entsprechende Grund
(Fortzug, Tod) ebenfalls für alle Haushaltsmitglieder
anzugeben. Die folgenden Fragen sind für solche
Haushalte nicht zu beantworten.
Liegt für alle Haushaltsmitglieder eines aufgelösten
Haushalts nur ein Grund für den Wegfall vor, so ist
lediglich ein entsprechender Eintrag in Spalte 29 der
Verteilungsliste vozunehmen. Eine Erhebungsliste
muß in diesem Fall nicht angelegt werden.

Verheiratetö Personen gelten auch dann als verheiratet
(2), wenn sie getrennt leben. Personen, deren Ehegatte
für tot erklärt worden ist, gelten als verwitwet (3).

2118
Familienstand
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2119

Familien-
zusamm

Spalten-Nr Erläuterung

Für die 1. Person im Haushalt entfällt die Angabe zu
dieser Frage (die Ziffer "1" ist bereits eingedruckt).
Alle anderen Personen geben an, ob und wie sie mit
der ersten Person oder deren Ehegatte verwandt oder
verschwägert sind.
Beachten Sie bitte, daß auch Stief-, Adoptiv- und Pfte-
gekinder als Kinder ("3") gelten.
Bitte vergessen Sie nicht, bei größeren Haushalten, für
die Sie eine zweite Erhebungsliste anlegen müssen, die
vorgedruckte "l" zu streichen und durch die Ziffer für
den entsprechenden Familienzusammenhang zu
ersetzen.

Für in Gemeinschaftsunterkünften lebende Personen,
die keinen eigenen Haushalt führen, bleibt diese Spalte
leer.

Wenn neben der deutschen noch eine weitere Staats-
angehörigkeit vorliegt, so tragen Sie bitte "01"
(Deutsch) ein.
Hat jemand mehrere fremde Staatsangehörigkeiten,
lassen Sie den Befragten entscheiden, welche davon
eingetragen werden soll.
lnhaber eines Nansenpasses sind Staatenlose ("50").

Unter hiesiger Wohnung ist diejenige Wohnung zu ver-
stehen, für die diese Erhebungsliste ausgefüllt wird.
Die Frage nach einer weiteren Wohnung bezieht sich
auf das Gebiet der jetzigen Bundesrepublik Deutsch-
land.

2120,21

Staatsa

2122

Weitere Wohnung
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Spalten-Nr Erläuterung

Hat ein Haushaltsmitglied - neben der vorwiegend
benutzten Wohnung der Familie - noch am Arbeits-,
Studien- oder Schulort z.B. ein möbliertes Zimmer
(auch Unterkunft bei Verwandten oder Bekannten), so
ist "1" einzutragen, unabhängig davon, ob die Befra-
gung dort oder am Familienwohnsitz durchgeführt wird.
Eine weitere Wohnung kann auch sein: Wochenend-
haus, Zweitwohnung, Baracke, Arbeiterwohnheim,
lnternat, Anstalt mit langfristiger Unterbringung und
behördlicher Meldung.
Für Wehrdienstleistende zählt die Kaserne immer als
weitere Wohnung.

Für Personen mit weiterem Wohnsitz im Ausland tragen
Sie "9" ein.

Hauptwohnung ist die vonadegend benutzte Wohnung
des Einwohners.

Bei Personen in den neuen Bundesländern, die noch
keinen neuen Personalausweis besitzen, ist die
Hauptwohnung im Personalausweis eingetragen.

Für Verheiratete, auch wenn sie aus wirtschaftlichen
oder beruflichen Gründen nicht ständig zusammen-
leben (2.8. Wochenend- oder Monatspendler, Arbeit-
nehmer auf Montage) ist nach dem Melderecht die
Wohnung der Familie die vorwiegend benutzte Woh-
nung, also die Hauptwohnung.

Für alle übrigen Personen (Ledige, Verwitwete,
Geschiedene sowie Verheiratete, die dauernd getrennt
leben) bzw. in Zweifelsfällen ist nach dem Melderecht
die vorwiegend benutzte Wohnung (Hauptwohnung)
diejenige, wo der Schwerpunkt der Lebensbeziehun-
gen des Einwohners liegt, d.h. in der Regel die Woh-
nung, die mehr als die Hälfte des Jahres bewohnt wird.

Für Wehrpflichtige gilt die Kaserne immer als Neben-
wohnung.

2123

Hauptwohnu
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Iten-Nr Erläuterune

2124
Schulbesuch

C. Schulbesuch

Kindergarten/Kinderkrippe/Kinderhort (0)
Hierunter fallen auch Sonderkindergärten und kinder-
gartenähnliche Einrichtungen, z.B. Spielkreise.
Außerdem sind die Schulkindergärten und Vorklassen
einschließlich entsprechender Einrichtungen an Son-
derschulen einzubeziehen.
Bei Kindern, die neben der Schule einen Hort besu-
chen, ist dagegen "9" einzutragen.
Für Schüler, die eine allgemeinbildende Schule besu-
chen, ist nur die Klassenstufe anzugeben, die besucht
wird, unabhängig von der Schulart.
Die Klassenstufen (auch Schuljahrgänge) werden, mit
der untersten Klasse beginnend, aufsteigend gezählt.

Allgemeinbildende Schulen: Klassenstufe 1 bis 4
("1")
Hier sind Schüler nachzuweisen, die die Klassenstufen
1 bis 4 (Primarbereich) der Grundschulen, integrierten
Gesamtschulen, Freien Waldorfschulen, oder Sonder-
schulen besuchen.

Allgemeinbildende Schulen: Klassenstufe 5 bis 10
(2")
Hiezu sind Schüler der Klassenstufen 5 bis 10
(Sekundarbereich l) an folgenden Schularten zu zählen:
- schulartunabhängige Orientierungsstufe
- Hauptschulen (einschl. der Klassen 5 und 6 der

Grundschulen in Berlin und Brandenburg)
- Schulen mit integrierten Klassen für Haupl und Real-

schüler
- Realschulen
- Gymnasien
- lntegrierte Gesamtschulen
- Freie Waldorfschulen
- Sonderschulen
- Abendhauptschulen
- Abendrealschulen
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Spalten-Nr Erlauterung

Klassenstufe 11 bis 13 (gymnasiale Oberstufe) ("3")
Hierzu sind Schüler der Klassenstufen 11 bis 13
(Sekundarbereich ll) an folgenden Schularten zu zäh-
len:
- Gymnasien
- lntegrierte Gesamtschulen
- Freie Waldorfschulen
- Sonderschulen
- Abendgymnasien
, Kollegs

Berufliche Schulen ("4")
Hiezu zählen
- Berufsschulen
- Berufsgrundbildungsjahr
- Berufsvorbereitungsjahr
- Berufsaufbauschulen
- Fachoberschulen
- Fachgymnasien/berufliche Gymnasien
- Kollegschulen (Nordrhein-Westfalen)
- Berufsoberschule (Bayern)
- Technische Oberschule (Baden-Württemberg)
- Berufsfachschulen, z.B.

- - Handelsschulen
- - Berufskollegs
- - Pflegevorschulen an Krankenanstalten
- - Krankenpflegeschulen

- Fachschulen, z.B.
- - Technikerschulen
- - Meisterschulen

- Fachakademien
- Berufsakademien
- Ausbildungsstätten für nichtärztliche Heilberufe

(Schulen des Gesundheitswesens)
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Soalten-Nr. Erläuterung

Die Fachhochschulen ("5") - einschl. Verwaltungsfach-
hochschulen - sind größtenteils aus früheren lngenieur-,
Verwaltungs- oder Höheren Fachschulen hervorgegan-
gen. Das Fachhochschulstudium setzt in der Regel die
Fachhochschulreife voraus. Die Ausbildung erfolgt in
der Regel als Präsenzstudium in Vollzeitform, in vielen
Studiengängen unter Einschluß berufspraktischer
Ausbildungsabschnitte; es gibt aber auch Formen des
berufsbegleitenden Teilzeit- oder Fernstudiums. Das
Fachhochschulstudium führt zu einer Diplomprüfung
(früher Graduierung),
Besucht der Betreffende einen Studienzweig des Fach-
hochschulbereichs einer Gesamthochschule, so ist
hier ebenfalls "5" einzutragen.

Hochschulen ("6") bereiten auf Tätigkeiten vor, die die
Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und
Methoden oder die Fähigkeit zu künstlerischer Gestal-
tung erfordern. Zu den wissenschaftlichen Hochschulen
gehören die Universitäten ( einschl. der gleichrangigen
Einrichtungen, wie medizinische, Sport- und technische
Hochschulen), pädagogische und theologische
Hochschulen. Kunsthochschulen sind die Hochschulen
für Bildende Künste, Gestaltung, Musik, Film und
Fernsehen. Das Hochschulstudium setzt in der Regel
die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife
voraus. Die Ausbildung erfolgt in der Regel als
Präsenzstudium in Vollzeitform, in vielen Studiengän-
gen unter Einschluß berufspraktischer Ausbildungsab-
schnitte; es gibt auch Formen des berufsbegleitenden
Teilzeit- oder Fernstudiums. Den Studienabschluß bil-
den Hochschulprüfungen (Diplom, Magister, Promotion
usw.) oder Staats- bzw. kirchliche Prüfungen.
Besucht der Betreffende einen Studienzweig des Hoch-
schulbereichs einer Gesamthochschule, so ist hier
Schlüssel "6" einzutragen.
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2t25
Erwerbs-/

it

D. Erwerbsbeteiligung, Arbeitsuche

Erwerbs- bzw. berufstätig sind alle Personen, die in der
Berichtswoche (18. bis 24. April 1994)

- in einem Arbeits-/Dienstverhältnis stehen (auch Sol-
daten, Wehrpflichtige und Zivildienstleistende)

- selbständig ein Gewerbe, einen freien Beruf, einen
landwirtschaftlichen oder ähnlichen Betrieb betreiben
oder im Familienbetrieb mitarbeiten

- in einem Ausbildungsverhältnis stehen

- geringfügige oder gelegentliche Tätigkeiten ausüben.

Hiezu zählen auch Personen, die
- normalerweise erwerbstätig sind, aber in der Berichts-

woche z.B. krank oder im Urlaub waren

- sich im Eziehungsurlaub befinden, eine Rückkehr-
garantie des Arbeitgebers haben und ihren Arbeits-
vertrag nicht gekündigt haben

- "Zeitrentner" sind, d.h. deren Arbeitsvertrag für
1 Jahr ruht (nicht gekündigt ist) und die nach diesem
Jahr ihren Arbeitsvertrag wieder erfüllen können
(Rückkehrgarantie)

- ihre Tätigkeit nur für eine geringe Stundenzahl aus-
üben, evtl. nur eine Stunde pro Woche

- als mithelfende Familienangehörige ohne förmliches
Arbeitsverhältnis im Betrieb eines Haushalts- bzw.
Familienmitgliedes mitarbeiten

- sich als Rentner noch etwas hinzuverdienen

- sich als Arbeitslose neben Arbeitslosengeldlhilfe
noch etwas hinzuverdienen

- Bezieher von Vorruhestandsgeld oder Altersüber-
gangsgeld sind und eine Tätigkeit von geringem
Umfang ausüben
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- Beamte im Vorbereitungsdienst sind, auch wenn sie
z.Z. einen Studienabschnitt durchlaufen; als Auszubil-
dende sich z.Z. im Blockunterricht befinden

Ehrenamtliche Tätigkeiten, z.B. als Schöffe, Vormund
oder Stadtverordneter, sind nicht zu erfassen.

Regelmäßige Tätigkeit:
Die Tätigkeit wird in regelmäßigen Zeitabständen aus-
geübt (2.8. täglich, einmal wöchentlich, zwei Tage im
Monat).

Gelegentliche Tätigkeit:
Der Erwerbstätige wird nur nach Bedarf eingesetzt oder
er sucht sich nur eine Arbeit von kuzer Dauer (2.8.
Ferienjob). Eine gelegentliche Tätigkeit soll nur dann
angegeben werden, wenn sie in der Berichtswoche
auch tatsächlich ausgeübt wurde. Einmalige Tätigkeit
nur in der Berichtswoche gilt als gelegentlich.

llRufgrunO der bisher gemachten Erfahrungen weisen wir
llnoch einmal ausdrücklich darauf hin, daß für alle Haus-
llhafismitglieder, die hier angeben, enverbstätig zu sein,

llauch die Fragen im Teil "Gegenwärtige/frühere
!lErwerbstätigkeit" zu beantworten sind.

Bitte nehmen Sie hier jede in der Berichtswoche gelei-
stete Arbeit in einem vom Haushalt bewirtschafteten
landwirtschaftlichen Betrieb auf, auch wenn es sich nur
um gelegentliche landwirtschaftliche Hilfe gehandelt
hat.

Landwirtschaftliche Arbeiten sind z.B. Feldarbeit,
Arbeiten bei der Tierhaltung, aber auch Büroarbeiten.

Nicht anzugeben sind hier hauswirtschaftliche Arbei-
ten (das sind alle Verrichtungen im Haushalt für die
Beköstigung und sonstige Versorgung der Familie des
Betriebsinhabers).

2126

Landwirtschaftliche
Mithilfe
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Gibt der Befragte an, in der Berichtswoche in einem
vom Haushalt bewirtschafteten landwirtschaftlichen
Betrieb mitgearbeitet zu haben, so ist darauf zu achten,
daß auch alle Fragen im Teil "Gegenwärtige/ frühere
Erwerbstätigkeit" zu beantworten sind.

Diese Frage ist auch von Personen zu beantworten, die
sich in der Berichtswoche als nicht erwerbs- oder
berufstätig eingestuft haben ("Nein" in Frage 2125 bzw.
2t26).

Eine geringfügige Beschäftigung ist eine Tätigkeit mit
einer Arbeitszeit unter 15 StundenMoche und einem
Einkommen bis 560 DM im Monat, die sozialversiche-
rungsfrei ist. ln den neuen Bundesländern liegt die Ein-
kommensgrenze bei440 DM im Monat.

Typische geringfügige Tätigkeiten:
- Putztätigkeit in einem Haushalt oder Betrieb
- Kinderbetreuung, Haushaltstätigkeit in einem Privat-

haushalt
- Stunden- oder tageweise Aushilfstätigkeit in einem

Kaufhaus/Geschäft
- Kleinere handwerkliche Aufträge oder Reparaturen
- Austragen von Zeitungen, Zeitschriften
- Verkaufs- oder Werbetätigkeit (auch Telefon- oder

Außendienst)
- Nebenberufliche Tätigkeit für Versicherung oder Bank
- Ferien- oder Nebenjob als Schüle(in) oder Stu-

dent(in)
- Mitarbeit in einem Saisonbetrieb, z.B. in der Landwirt-

schaft oder bei der Herstellung von Konserven; Gast-
gewerbe

- Nebenberufliche Lehrtätigkeit, Nachhilfeunterricht
- Taxifahren, Aushilfstätigkeit bei einer Spedition
- Bezahlte Übungsleitertätigkeit in einem Verein
- Sonstige Nebentätigkeiten, z.B. Schreibarbeiten, Pro-

grammierarbeiten, Buchhaltertätigkeit

2127

Geringfügige



-20
Spalten-Nr Erläuterung

Wird die Frage nach einer geringfügigen Beschäftigung
vom Befragten bejaht, so sind im weiteren auch die
Fragen für Erwerbstätige insbesondere im Teil
"Gegenwärtige/frühere Erwerbstätigkeit" zu beantwor-
ten.

Ausführliche Hinweise finden Sie darüber hinaus im
lnterviewer-Handbuch Teil 1 ("Zur Durchführung") auf
Seite 8.

Diese Frage ist nur zu beantworten, wenn die Fragen
2125, 2126 und 2127 mit "Nein" beantwortet wurden.
Bitte stellen Sie die Frage an alle Nichterwerbstätigen
im Alter von 15 Jahren und mehr, auch an Schüler und
Rentner.

Eine Tätigkeit ist freiwillig unterbrochen z.B. von Haus-
frauen, die früher einmal erwerbstätig waren und jetzt
wieder eine Berufstätigkeit suchen, oder von Handwer-
kern, die eine Meisterschule abgeschlossen haben und
jetzt eine neue Arbeitsstelle suchen.

Eine Arbeitsuche nach Übergang in den Ruhestand
kann erfolgen, wenn eine Person z.B. neben ihrer
Altersrente noch eine geringfügige Tätigkeit ausüben
will.

Auch Personen im Vorruhestand und Personen mit
Bezug von Altersübergangsgeld können eine Tätigkeit
von geringem Umfang suchen, jedoch kann diese
Suche nicht über das Arbeitsamt erfolgen.

Wenn mindestens eine der Fragen 2125, 2126 oder
2127 mit "Ja" beantwortet wurde, stellen Sie bitte diese
Frage zu einer evtl. Arbeitsuche.

2t28
Arbeitsuche als
Nichterwerbstätiger

2t29
Arbeitsuche als
E er
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2t30
Arbeitslos

Als arbeitslos gelten nur solche Personen, die norma-
lenrveise enrverbstätig sind und z.Z. nur vorübergehend
- da sie noch keinen neuen Arbeitsplatz gefunden
haben - aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind,
sowie Schulentlassene, die sich um eine LehrJ
Arbeitsstelle bemühen. Die Bezeichnung "arbeitslos"
gilt auch, wenn man nicht beim Arbeitsamt gemeldet ist
oder wenn man zwar gemeldet ist, aber kein Arbeits-
losengeld/-hilfe bezieht (Signieziffe/'2").

Personen, die normalerweise keinem Erwerb nach-
gehen, z.B. Ehefrauen ohne eigenen Beruf, gelten nicht
als arbeitslos.

Für Personen mit Bezug von Altersübergangsgeld ist
hier - unabhängig von der Beantwortung der übrigen
Fragen zur Arbeitsuche - "9" (Nein) einzutragen.

ln bestimmtem Rahmen ist es erlaubt, daß Arbeitslose,
auch wenn sie Arbeitslosengeld bzw' -hilfe erhalten,
sich noch etwas hinzuverdienen. Machen Sie dann für
diese Erwerbstätigkeit auch Angaben im Teil
"G egenwärtige/f rühere E rwerbstätigkeit".

Hat sich ein Haushaltsmitglied als arbeitslos bezeichnet
("1 oder 2"), so sind auch die folgenden Fragen über
die Arbeitsuche zu beantworten.

Die Fragen 2/31 bis 2/38 sind für alle Arbeitsuchenden
und Arbeitslosen zu beantworten, d.h' wenn minde-
stens eine der Frage 2128, 2129 oder 2l3O mit "Ja"
beantwortet wurde.

2131-2138

Arbeitsuche
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2131-2t34
Arbeitsuche erfolgt
durch...

Nur Vordruck 1+E t

Kommen mehrere A(en der Arbeitsuche in Betracht, so
geben Sie bitte die beiden wichtigsten Arten entspre-
chend ihrer Bedeutung an.

Von Personen, die Arbeitslosengeldlhilfe erhalten, ist
in jedem Falle Arbeitsamt ("01") in Spatte 2131,32 ein-
zutragen. Werden darüber hinaus weitere Möglichkeiten
der Arbeitsuche genutzt, so werden diese in Spalte
2133,34 notiert.

Private Vermittlung tragen Sie bitte dann ein, wenn
über eine Personalberatung oder ähnliche Einrichtun-
gen Arbeit gesucht wird.

Die Arbeitsuche über Freunde, Bekannte oder Ver-
wandte gilt dagegen als persönliche Verbindung
("06").

Als direkte Bewerbung ("05") gitt die unmittelbar vom
Arbeitsuchenden ausgehende schriftliche, telefonische
oder persönliche Bewerbung, die nicht auf ein lnserat,
die Vermittlung durch das Arbeitsamt oder durch
Bekannte u.ä. erfolgt.

Suche noch nicht aufgenommen (,'14',) ist nur dann
anzugeben, wenn eine Person tatsächlich eine Arbeit
aufnehmen bzw. den Arbeitsplatz wechseln möchte,
aber zur Suche noch keine Gelegenheit bzw. Zeit hatte.

Warten auf Antwort auf eine Bewerbung ("0g,r) und
Warten auf Antwort des Arbeitsamtes (',0g,,) sind nur
dann anzugeben, wenn die Bewerbung bzw. der letzte
Kontakt zum Arbeitsamt länger als 4 Wochen zurück-
liegen und zwischenzeitlich keine weiteren Schritte der
Arbeitsuche unternommen wurden.

Bitte beachten Sie, daß eine person, die eine Arbeit-
nehmertätigkeit sucht (Tätigkeit ats Arbeiter, Angesteil-
ter, Auszubildender oder auch als Beamter), auch
angibt, ob sie eine Voilzeit- oder Teitzeittätigkeit sucht.

2t35
Art der gesuchten
Tätigkeit
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2t36
Dauer der
Arbeitsuche

Nur Vordruck 1+E!

Wurde die Arbeitsuche (von Arbeitslosen) durch eine
zwischenzeitliche Tätigkeit oder auch längere Krankheit
unterbrochen, so ist nur die nach diesen Ereignissen
folgende Zeit als Dauer der Arbeitsuche anzugeben'
Rcnten Sie darauf, daß nur die Dauer der Suche, die
vor dem Berichtsstichtag (20- April 1994) liegt'
angegeben wird.
Füi Personen, die die Arbeitsuche noch nicht aufge-
nommen haben, bleibt diese Frage unbeantwortet'

Diese Frage ist von allen Personen zu beantworten, die
die Arbeitsuche bereits aktiv aufgenommen haben'
Beachten Sie, daß die Verfügbarkeit für die Berichts-
woche ("sofort") oder die zwei nachfolgenden Wochen
erfragt wird.

Für Personen, die vor Beginn der Arbeitsuche Schüler
oder Student waren, ist "Vollzeitausbildung oder
-fortbildung" einzutragen, auch wenn sie nebenbei eine
geringfügige Tätigkeit ausgeübt haben'
Öage-gen gelten Auszubildende und Firmenpraktikanten
als erwerbs- bzw. berufstätig.

2t37
rkeit

2t38
Situation vor Beginn
der Arbeitsuche
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3/1 3
Frühere Erwerbstätig-
keit

Vordruck 1:

Vordruck 1+E

Nur Vordruck 1+E1

D. N ichterwerbstätig keit

Diese Frage ist nur zu beantworten, wenn eine person
z.Z. nicht enrerbstätig ist (Frage 2t25, 2t26 und
Geringfügige Beschäftigung: "Nein,'), gleichgültig, ob sie
eine Erwerbstätigkeit sucht oder nicht.

Wenn eine nichterwerbstätige person bereits früher ein_
mal erwerbstätig war, geben Sie hier bitte an, wann
diese Tätigkeit aufgegeben wurde, auch wenn dieser
Zeitpunkt schon viele Jahre zurückliegt.

Es ist der Zeitraum anzugeben, der seit Beendigung
der letzten Tätigkeit verstrichen ist.

Es sind das Jahr und der Monat anzugeben, in dem die
letzte Tätigkeit beendet wurde.

Treffen mehrere Gründe für die Beendigung der letzten
Tätigkeit zu, lassen Sie sich bitte den wichtigsten ange_
ben.

Bitte beachten Sie:
Der Grund für die Beendigung der früheren Tätigkeit
wird erfragt in
- Vordruck 1 für die letzten 3 Jahre
- Vordruck 1+E für die letzten 8 Jahre.

Persönliche oder familiäre Verpflichtungen ("7,,) tie-
gen vor, wenn die frühere Erwerbstätigkeit wegen Hei_
rat, Kinderbetreuung, ernsthafter Erkrankung anderer
Familienmitglieder oder längerem Urlaub usw. beendet
wurde.

Dagegen ist für Personen, die ihre frühere Erwerbs_
tätigkeit beendet haben, um eine schulische Aus-
bildung oder ein Studium aufzunehmen, Ziffer "g,' ein-
zutragen.

3114-3117

Beendigung der
letzten Tätigkeit

3/'18

Grund für Bee
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Nur Vordruck 1+E! Diese Frage richtet sich nur an Personen, die weder
erwerbstäIig noch arbeitslos noch arbeitsuchend
sind, d.h. an Oielenigen im Alter ab 15 Jahren, die die

Fragen 2125 bis 2128 und 2/30 mit "Nein" beantwortet
haben.

3/19
Situation
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c
Firma, Betrieb

Nur Vordruck 1+E!

G. Gegenwärtige/frühere Enrerbstätigkeit

Hier tragen Sie bitte den Namen der Firma, des Arbeit_
gebers, der Dienststelle, des Geschäftes, der praxis,
des eigenen Betriebes ein, bei dem das jeweitige
Haushaltsmitgtied beschäftigt ist. Verwenden 

-Sie 
Oitte

keine nur örtlich bekannten Kuzformen der Firmen_
namen.
Der Name der Firma ist ein Hilfsmerkmat und dient
ausschließlich der genauen Zuordnung des Wirt_
schaftszweiges.

Eine zweite Erwerbstätigkeit liegt vor, wenn in der
Berichtswoche neben der Haupterwerbstätigkeit eine
weitere Tätigkeit ausgeübt wurde, gleichgültig, ob diese
regelmäßig, gelegenflich oder nur saisonal bedingt
ausgeübt wird.
Die Mithilfe in einem vom Haushalt bewirtschafteten
landwirtschaftlichen Betrieb neben der normalen Tätig_
keit z.B. gilt ats zweite Tätigkeit. Zweite Tätigkeiten sind
oft sogenannte Nebenerwerbstätigkeiten (ob Entgette
zu versteuern sind oder nicht, ist unbedeutend).
Wenn diese Frage bejaht wird, müssen alle nicht durch_
kreuzten Spalten in der Zeite ,,Zweite gegenwärtige
Enverbstätigkeit" für diese 2. ErwerbstätigfLit Ueant_
wortet werden.

llVergessen Sie bitte nicht, die Eintragung der "Lfd.ll

lll,,l^1,?l,l"rson 
im Haushalt" in der vorspatte *rr-ll

ln Vordruck 1+E ist bei Vorliegen einer zweiten
Erwerbstätigkeit anzugeben, ob diese regetmäßig (,,1,'),
gelegentlich ("2") oder saisonal bedingt (',3,') auigeübt
wird.

Die in den Antwortkategorien verwendeten Begriffe sind
wie folgt aufzufassen:

3120

Zweite
Erwerbstätigkeit
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3121

Öffentlicher Dienst

Regelmäßig: Die zweite Tätigkeit wird in

regelmäßigen Zeitabständen
ausgeübt (z.B' täglich, einmal
wöchentlich, zweiTage im Monat)'

Gelegentlich: Die zweite Tätigkeit wird in unregel-
mäßigen Zeitabständen ausgeübt
und ist von kuzer Dauer (z'B' Aus-
hilfe bei krankheitsbedingtem
Bedarf).

Saisonal bedingt: Die zweite Tätigkeit kann nur zu
bestimmten Jahreszeiten (in der
Saison) ausgeübt werden (z'B'
Standhilfe während der Frühjahrs-
messe).

Bei einer in der Berichtswoche ausgeübten saisonal
bedingten Tätigkeit ist immer Zitfet "3" einzutragen'
unabhängig davon, ob der zweiten Erwerbstätigkeit
regelmäßig oder gelegentlich nachgegangen wird'

Zum öffentlichen Dienst gehörig ist derjenige zu zählen'
der im Dienste des Bundes, eines Landes, einer

Gemeinde, eines Gemeindeverbandes oder anderer
iorperscnatten, Anstalten und Stiftungen des öffent-
lichän Rechts oder der Verbände von solchen steht'

Hiezu zählen Tätigkeiten bei:

- Behörden des Bundes, der Länder, der Gemeinden
und der Gemeindeverbände, z'B' Regierung ury
Ministerien, Gemeindeverwaltungen, Rechnungshöfe'
Oberfinanzdirektionen, Finanzämter, Staatshoch-
bauämter, Bauämter' Zollämter, Polizei, Bundeswehr'
Bundesgrenzschutz, Ordnungsämter, öffentliche
Kindergärten, Schulen und Hochschulen, öffentliche
kulturele Einrichtungen (Theater, Museen'
Bibliotheken), Sozialämt er, öff entliche Krankenhäuser'
Heilstätten und Altersheime, Gesundheitsämter'
Wasser- und Schiffahrtsdirektionen,

- Gerichten des Bundes und der Länder,
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- rechtlich unselbständigen Unternehmen und rechflich
selbständigen Unternehmen im Besitz der Länder und
Kommunen, die zur Erfüllung öffenflicher Aufgaben in
Form einer Körperschaft des privaten RechtJ geführt
werden, z.B. Wasserwerke, Verkehrsbetriebe,
Energieversorgungen, Flughäfen, Binnen- und See_
häfen,

- Bundesbahn, Bundespost,

-Kommunalen Zweckverbänden, z.B. Krankenhaus_
zweckverbände, Schulzweckverbände, Abwässer_
und Abfallbeseitigungszweckverbände,

- Trägern der Sozialversicherung, z.B. Bundesversiche_
rungsanstalt für Angestellte, Landesversicherungsan-
stalten, gesetzliche Krankenkassen (AOK, Eisatz_
kassen), Berufsgenossenschaften, Bundesanstalt für
Arbeit einschl. ihrer Dienststellen, Krankenhäuser und
Gesundheitsdienst der Träger der Sozialversicherung,

- Bundesbank, Landeszentralbanken,

- sonstigen juristischen personen, die überwiegend aus
öffentlichen Mitteln finanziert werden, vonriegend aus
dem Bereich der Wirtschaft und Forschung (z-.8. Max_
Planck-Gesellschaft , Fraunhofer-GeseflscÄait).

Zum Öffenflichen Dienst sind nicät zu zähten Tätigkei_
ten bei:

- Kirchen, karitativen Organisationen, Wohlfahrtsver-
bänden, religiösen Stiftungen; privaten, kirchlichen
oder karitativen Kindergärten und Schulen, auch wenn
sie staatlich anerkannt sind, privaten Krankenhäusern,
Heilstätten, Altersheimen und Wohnheimen, auch beisolchen, deren Träger Kirchen, karitative
Organisationen oder Wohlfahrtsverbände sind; priva_
ten kulturellen Einrichtungen, auch dann nicht, wenn
sie Zuschüsse von Kommunen erhalten,

- Rundfunk- und Fernsehanstalten,
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3la
W

- rechtlich selbständigen Wirtschaftsunternehmen, die
im Besitz des Bundes, der Länder, der Gemeinden
oder der Gemeindeverbände sind und nicht zur Erfül-
lung öffentlicher Aufgaben dienen,

- Körperschaften und Stiftungen des öffentlichen
Rechts (2.8. lndustrie- und Handelskammern, Hand-
werkskammern, Arzte- und Rechtsanwaltskammern,
Verbände der Sozialversicherungsträger),

- privaten Kreditinstituten; Bundes- und Landeskredit-
änstalten; Sparkassen, auch solche nicht, deren Trä-
ger Gemeinden bzw' Gemeindeverbände sind; Bau-
sparkassen; privaten Krankenkassen,

- privaten Forschungsinstituten, auch solche nicht, die
Lberwiegend oder ausschließlich aus Aufträgen des
Bundes, der Länder und der Kommunen finanziert
werden.

Bitte machen Sie möglichst genaue Angaben zum Wirt-
schaftszweig. Richten Sie sich nach dem überwiegen-
den wirtsChaftlichen Schwerpunkt des örtlichen
Betriebes (nicht des Unternehmens), in dem die ein-

zelnen Haushaltsmitglieder beschäftigt sind' Umfaßt ein

Betrieb mehrere Aufgabengebiete, so ist das

überwiegende Betätigungsfeld der örtlichen Einheit
anzugeben.

Beispiele: Werkzeugmaschinenfabrik (nicht Fabrik),
Lebensmitteleinzelhandel (nicht Handel),
Steuerberatung (nicht Büro).

Zivildienstleistende geben den Wirtschaftszweig des
Betriebes, der Firma an, in dem (deQ sie ihren Zivil-
dienst leisten.
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3/b
Beruf

Nur Vordruck 1+El Nennen Sie bitte den genauen Beruf, den die person
z.Z. ausübt bzw. zuletzt ausübte, falls sie nicht mehr
enruerbstätig ist. Dieser Beruf ist in vielen Fällen nicht
der früher einmal erlernte. Der früher erlernte Beruf ist
dann hier nicht anzugeben.

Beispiele: Bilanzbuchhatter (nicht Angestellter),
Postschaffner (nicht Beamter),
F tiesenleger (nicht Facharbeiter).

Zivildienstleistende geben die augenblicktich aus-
geübte Tätigkeit an.

Beschäftigt ein Selbständiger nur Mithetfende Fami_
lienangehörige (ohne Lohn/Gehalt), tragen sie bitte
Selbständiger ohne Beschäftigte ("0',) ein. Zu den
Selbständigen zähten auch Hausgewerbetreibende.

Wenn jemand im Betrieb eines Verwandten ohne Lohn
oder Gehalt mithitft und für diese Tätigkeit keine pfticht_
beiträge zur Arbeiter- oder Angestelltenrentenversiche_
rung zahlen muß, ist er sogenannter Mithelfender
Familienangehöriger. Haushaltsmitglieder, die sich als
Mithelfende Familienangehörige bezeichnen, jedoch
rentenversicherungspflichtig sind, sind als Arbeiter oder
Angestellte zu zähten.

Als Beamte zählen auch Beamtenanwärter, Beamte im
Vorbereitungsdienst, Geisfliche und Beamte der
Römisch-Katholischen Kirche und der Evangelischen
Kirche in Deutschland.

Die_ Bezeichnung "Beamter,, wird häufig auch für Ange_
stellte verwendet, so z.B. bei Versicherungsbeamtän,
Bankbeamten, Betriebs- und Sozialbeamten. ln diesen
Fällen tragen Sie Angesteflter ("4,') ein. ln der Regel
werden Sie aus dem Namen der Firma erkennLn

3122

im BerufStell
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3123

Arbeitsve

können, ob die Bezeichnung Beamter bei der betref-
fenden Erwerbstätigkeit in einem solchen Sinn
gebraucht worden sein fann oder nicht' ln Zweifelsfäl-

ien fragen Sie die Auskunftsperson bitte nochmals
genau.

Arbeiter ("5") sind sowohl Facharbeiter als auch ange-

lernte Arbeiter und Hilfsarbeiter'

Als Auszubildende gelten auch Praktikanten, Volontäre

und Schüter an Schulen des Gesundheitswesens' die
gleichzeitig praktisch ausgebildet werden'..Handwerklich
ünO tanOiirtschaftlich Auszubildende zählen zu den
gewerblich Auszubildenden.

Berufssoldaten haben sich auf Lebenszeit zum Wehr-

dienst verPflichtet'

Zeitsoldatensinddiesengleichgestellt;ihreVerpflich-
iung ist jedoch auf eine bestimmte Zeit beschränkt (2'
4, 8 oder 12 Jahre).

Wehrdienstleistende sind Personen, die nach Beendi-
gung ihrer Schulzeit bzw. Ausbildung ihren Wehrdienst
i-n där gundeswehr von derzeit 12 Monaten ableisten'

Zivildienstleistende lehnen den Dienst mit der Waffe
ab und verrichten anstelle des Wehrdienstes einen
Zivildienst, vorrangig im sozialen Bereich'

Wenn eine Tätigkeit zeitlich befristet ist, wird der Ablauf

des Arbeitsverhältnisses im allgemeinen im Arbeitsver-

trag vereinb afi, z.B. saisonbedingte Tätigkeit, spezieller
RuäOitdungsvertrag, Jahresvertrag, ABM-Vertrag
(Vertrag iir Ranm-en der Arbeitsbeschaffungsmaßnah-
men;. Aeachten Sie aber bitte auch, daß ein Arbeitsver-

trag auch durch mündliche Absprache zustandekom-
men kann.



S r Erläu run

3t24
VollzeiUTeilzeit
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Lassen Sie diese Frage bitte auch beantworten, wenn
nur_eine gelegenfliche Tätigkeit vorliegt. Liegen mehre_
re Gründe für eine Teilzeittätigkeit vor, tragen Sie die
niedrigste Signieziffer ein.

Bei der normalerweise geleisteten Arbeitszeit sind gele_
gentliche oder einmalige Abweichungen nicht zu
berücksichtigen (2.B. Urlaub, Krankheit, gesetzliche
Feiertage, gelegenilich geleistete überstunden oder
Kurzarbeit).

Die "normale" Arbeitszeit kann bei Arbeitnehmern z.B.
von der tarifvertraglich vereinbarten Arbeitszeit abwei_
chen, wenn sie regelmäßig wöchenflich überstunden
leisten.

Beträgt die Arbeitszeit z.B. 3g,5 Stunden, so ist "3g',
einzutragen.

Wechselt die Arbeitszeit häufig oder arbeitet ein Befrag_
ter nur gelegentlich, bitten Sie um Angabe der durch_
schnittlich geleisteten Arbeitszeit für einen längeren
Zeitraum.

Der Zeitaufwand für den Weg zur Arbeitsstätte ist kein
Teil der Arbeitszeit.

Arbeitsbereitschaft gilt jedoch ats Arbeitszeit.
Ebenso zählt für Lehrer der Zeitaufwand für die Unter_
richtsvorbereitung, die Teilnahme an Lehrerkonferen_
zen usw. mit zur Arbeitszeit.

Bei Mithelfenden Familienangehörigen darf nur der
Zeitaufwand für betriebliche Arbeilen, nicht der für
Arbeiten im eigenen Haushalt, berücksichtigt werden.

Personen im Eziehungsurlaub, die z.Z. keine Tätigkeit
ausüben, geben die vor Antritt des Eziehungsurläubs
normalenrueise geleistete Arbeitszeit an.

3t25- 27
Normale Arbeitszeit
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3128 - 30
Tatsächliche
Arbeitszeit

Zur zweiten gege nwärtigen E nrrrerbstätigkeit:
Analog ist bäi der Angabe für eine evtl. vorliegende
zweite Erwerbstätigkeit zu verfahren.

Von Personen, die neben einer zweiten Erwerbstätig-
keit noch eine weitere Tätigkeit (3. Erwerbstätigkeit) in

der Berichtswoche ausgeübt haben, sind die Stunden-
angaben der 2. und 3' Erwerbstätigkeit zu addieren und

bei der zweiten Erwerbstätigkeit einzutragen'

Bitte tragen Sie hier die in der Berichtswoche (18' bis
24. apiit 1994) tatsächlich geleistete Arbeitszeit
(Arbeitsstunden und -tage) ein. Hiezu zählen auch
Überstunden. Dagegen zählen Urlaubs- oder Krank-
heitstage und andäre Ausfalltage (siehe Frage 3/31,32)
nicht zur tatsächlichen Arbeitszeit.

Diese Frage ist zu beantworten, wenn die Arbeitszeit
des Erwerbstätigen in der Berichtswoche küzer oder
länger war, als es der normalen Arbeitszeit entspricht'

Nennt man lhnen gleichzeitig mehrere Gründe für eine
Abweichung, tragen Sie bitte die niedrigste Signieziffer
ein.

Arbeitsschutzbestimmungen' auch Mutterschaft
("02") wird in der Hauptsache bei Jugendlichen und bei

äesc'naftigten in Betrieben oder Tätigkeiten mit
besonderär Gesundheitsgefährdung einzutragen sein,
wenn unter bestimmten Voraussetzungen Freizeit zu
gewähren ist oder eine jeweils festgesetzte Wochen-
ärbeitszeit nicht überschritten werden darf' Beachten
Sie bitte, daß auch Arbeitsfreistellungen werdender
oder niedergekommener Mütter den Arbeitsschutz-
bestimmungen zuzuordnen sind.

Arbeitsstreitigkeiten ("04")trifft zu für Streiks und Aus-

sperrungen.

Schlechtwetterlage ("05") kommt hauptsächlich in der
Bauindustrie und der Landwirtschaft vor.

3131,32
Grund für
Abweichung der
Arbeitszeit
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Nur Vordruck 1l

Nur Vordruck 1+E!

Kurzarbeit ("06") kann nur bei abhängig Beschäftigten _

also bei Arbeitern und Angestellten - angeordnet wer_
den, wenn z.B. wegen Auftragsmangels weniger gear_
beitet werden kann.

Arbeitsaufnahme ("07") wäre dann einzutragen, wenn
eine neue Tätigkeit in der Berichtswoche, z.B. am Mitt_
woch, aufgenommen wurde.

Umgekehrt ist bei einer Beendigung im Laufe der
Berichtswoche ohne sofortige Aufnahme einer neuen
Tätigkeit "08" (Beendigung einer Tätigkeit) anzuge_
ben.

Teilnahme an einer Schulausbitdung, Aus- oder
Fortbildung ("10") ist nur dann anzugeben, wenn diese
nicht innerhalb des Betriebes stattfindet. Für Auszubil_
dende, die am Berufsschulunterricht teilnehmen, trifft
diese Kategorie nicht zu.

Für Personen im Eziehungsurlaub, die keine Tätigkeit
ausüben, ist "sonstige Gründe" für niedrigere Arbeits-
zeit einzutragen.

ln Vordruck 1+E ist Abwesenheit wegen Eziehungs_
urlaub oder Kinderpflege unter niedrigere ArbeitszLit
wegen persönlicher oder familiärer Verpflichtungen
oder sonstiger persönlicher Gründe (,,11") einzu-
tragen.
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3140-3144

Samstagsarbeit,
Sonn- und/oder Feier-
tagsarbeit, Abend-
arbeit, Nachtarbeit,
Schichtarbeit

Sonderformen der Arbeitszeit
NurVordruck 1 + El

Zur Beantwortung der Fragen zu den Sonderformen der

Arbeitszeit ist die erste Erwerbstätigkeit im Zeitraum
Februar bis April 1994 heranzuziehen' Personen' die
ihre Tätigkeit in den letzten 3 Monaten gewechselt

haben, b-eantworten die Fragen bitte für die jetzige

Tätigkeit.

Die in den Antwortkategorien verwendeten Begriffe zur
Häufigkeit sind dabeiwie folgt aufzufassen:

Ständig (auch regelmäßig):
normalerweise an jedem Samstag;
normalerweise am jedem Sonn- und/oder

Feiertag;
normalerweise an jedem Abend;
normalerweise in jeder Nacht;
normalerweise nur Wechselschicht
oder
zwar nicht ständig, aber in gleichbleiben-
den Zeitabständen

Gelegentlich: nicht regelmäßig (hin und wieder in unre-
gelmäßigen Zeitabständen, auch ein-
malig)

Samstagsarbeit liegt vor, wenn die gesamte Arbeitszeit
oder nui ein Teil auf den Samstag zwischen 0'00 und

24.00 Uhr fällt. Dabei ist es unerheblich, ob es sich

dabei um eine typische Arbeitsschicht oder um eine
normale Arbeitszeit bei Betrieben mit 6-Tage-Woche
handelt.
Gleiches gilt für die Arbeit an Sonn- und/oder Feier-
tagen.
Ar-beitete eine Person z.B. von Samstag 22'00 bis

Sonntag 6.00 Uhr, so ist sowohl die Frage nach Sams-

tagsarbäit als auch die nach Sonn- und/oder Feier-

tagsarbeit zu bejahen.

3140-3141

Samstagsarbeit bzw.
Sonn- und/oder Feier-

sarbeit
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Abendarbeit
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Abendarbeit wird zwischen 1g.00 und 22.00 Uhr gelei_
stet. Abendarbeit ist auch dann zu bejahen, wenn nur
ein Teil der Arbeitszeit innerhalb der Zeitspanne von
18.00 bis 22.00tag.
Sowohl Abendarbeit als auch Nachtarbeit liegen vor,
wenn die Arbeit vor 22.00 Uhr begann unO naön ZZ.OO
Uhr endete.

Sofern ein Teil oder auch die gesamte Abendarbeit auf
einen Samstag und/oder einen Sonn-/Feiertag fiel, so
sind auch die Fragen 3/40 und/oder 3ll4l entsprechend
zu bejahen.

Nachtarbeit wird zwisch en 22.00 und 6.00 Uhr geteistet.
Sie ist auch dann zu bejahen, wenn nur ein Teil der
Arbeitszeit innerhatb der Zeitspanne von 22.00 bis 6.00
lag.

Sowohl Abendarbeit als auch Nachtarbeit liegen vor,
wenn die Arbeit vor 22.00 Uhr begann und naön ZZ.OO
Uhr endete.

Sofern ein Teil oder auch die gesamte Nachtarbeit auf
einen Samstag und/oder einen Sonn_/Feiertag fiel, so
sind auch die Fragen 3/40 und/oder 3l4l entsprechend
zu bejahen.

Eine Person leistet Wechselschicht, wenn sie
ihre Arbeit zu wechselnden Zeiten ausübt

z.B.: - FrühschichUspätschicht
- FrühschichUspätschichUNachtschicht
- TagschichUNachtschicht
- unregetmäßige Schicht (etwa 2 Wochen

Frühschicht, dann 3 Wochen Spätschicht)

Wechselschicht liegt jedoch nicht vor, wenn eine per_
son zwar zu ungewöhnlichen, aber konstanten Zeiten
arbeitete (2.8. in einem Betrieb mit Schichtarbeit aus_
schließlich in einer Frühschicht oder Spätschicht oder
Nachtschicht)

3t43
Nachtarbeit

3t44
Wechselschicht
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3/46 - 3/51
Wohnu

Situation ein Jahr vor der Erhebung
Nur Vordrrgl 1+E!

Mit der Erhebung von Daten über die Situation im Vor-

ianr fOnnen iniwischen eingetretene Veränderungen

äno"rilg als tatsächliche Veränderungen der Situation

0", g"fiagten festgestellt werden' Daten dieser Art

üentitigt oä europaische Union für Vergleiche der Ent-

*i"Lfräg in den einzelnen Ländern, insbesondere im

iinuticfaut den Arbeitsmarkt und die ggf. zu ergreifen-

den Maßnahmen.

Diese Fragen sind nur zu beantworten' wenn der

Wonnsitz äOe Rprit 1993 nicht mit dem gegenwärtigen

Wonn.itt übereinstimmt, also Frage 3/46 mit "Nein"

beantwortet wurde.
Sa;i Bundesland und Regierungsbezirk des früheren

Wännsitzes sind bei einem Wohnungswechsel immer

,ottrtanOig anzugeben, auch wenn der Wohnungs-

wlcnsel -innerhätb desselben Regierungsbezirks
erfolgte.

Vgl. die Erläuterungen zu den entsprechenden Fragen

iüi g;g"n*ärtigen Erwerbstätigkeit (3/22' 3/a)' siehe

Seiten 29, 30.

3t52 - 3ld
Beteiligung am
Erwerbsleben,
Erwerbstätigkeit Ende
Aprit1993



38
Iten-Nr Erläuteru

3157

Krankenkasse/
-VCTS

E. Krankenversicherung

Betriebskrankenkasse der Bundesbahn, Bundespost
und des Bundesverkehrsministeriums
- Beamte, die in dieser Betriebskrankenkasse versi_

chert sind, geben hier Zifler "7,, (private Krankenversi_
cherung) an.

- Angestellte und Arbeiter in dieser Betriebskranken_kasse erhalten hier die Zifter
(Betriebskrankenkasse).

ln der Landwirtschaftlichen Krankenkasse (,,6,,) sindalle Unternehmer der Land_ und Forstwirtschaft, dieMithelfenden Familienangehörigen nach Vollendung
des 18. Lebensjahres, Altenteileiu.ä. versichert.
Die Signatur "g,, ist nur dann einzutragen, wenn eineP.erson Anspruch auf Krankenrer.org-rng ohne eindirektes Versicherungsverhältnis mit äiner Kranken-
versicherung hat. Diese wird zwischen dem zuständi-gen Amt und der Versicherung pauschal begründet(2.8. für Soziathilfeempfänger, -Xri.g;n"denrentner,
Empfänger von Unterhaftsnife aus dem Lastenaus_gleich und deren abhängige Angehörige).
Freie.Heilfürsorge der polizei, Bundeswehr und Zivil_dienstleistenden (,,9,')
Die freie Heilfürsorge der polizei kann von verschiede_
nen Gruppen in Anspruch genommen werden, z.B. vonBereitschaftspolizisten in Ausbildung, aber auch vonStammbeamten in den Besoldungs.irf"n A 5 bis A g.
Da^ib_er. hinaus gibt es in den äundesränoern unter-schiedliche Regelungen.

111". Soldaten (Wehrpftichtige, Zeit_/Berufssotdaten,
Wehrübende) untertiegen dei "Freien Heitfürsorge deiBundeswehr".
Die Freie Heilfürsorge kennt jedoch keine Mitversiche-
rung 

_der abhängigen 
.F 

amilienangehörigen. Angehörigevon Zeit-l Berufssoldaten müssän siön Oanei setb-stversichern.
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3/58
Versicherungsverhält-
nis in der KV

AngehÖrige von Wehrpflichtigen sind weiterhin (wenn

sii nicht selbst versichert sind) ats Familienmitglied

versichert, und zwar in der Krankenkasse' in der der

Wehrpflichtige vor seiner Einberufung versichert war'

nnleüorige-von Wehrübenden sind wie Angehörige von

wJnrpiri."ntigen zu behandeln' (Die Krankenversiche-
irnö ä"t w,ir,rübenden läuft für die Zeit der Wehrübung

weiter.)

Abgesehen von "geringfügig Beschäft10t3n" (siehe 2127

,nä slssl sind giundiatiticn alle Arbeiter und Ange-

rt.ttt.n 'dann piticntversichert ("1"), wenn ihr monatli-

ches Bruttoeinkommen 5 7OO DM - jährliches Einkom-

,"n Og 400 DM - (seit 1' Januar 1994) nicht übersteigt'

tn Oen Bundesländern Brandenburg, Mecklenburg-Vor-
pornr"rn, Sachsen, Sachsen-Anhalt' Thüringen und im

bitt"irvon Berlin darf das monatliche Bruttoeinkommen

i äDM - das jährliche Einkommen 53 100 DM - nicht

übersteigen. t-iegt ihr monatliches Einkommen darüber'

so-sinO-sie freiwittig versichert in einer gesetzlichen

oder privaten Krankenversicherung'

Versicherte in einer privaten Krankenversicherung ste-

hen immer in einem freiwilligen Versicherungsverhält
nis.

Beamte in der Betriebskrankenkasse der Bundesbahn

und -post sind freiwillig versichert (Ziffer "2"'1'

Erziehungsurlauber genießen Beitragsfreiheit nur in
der gesät.lichen Känkenversicherung (Ausnahme:

Perso-nenohneKrankengeldanspruchundBerufslose);
ei gilt i.d.R. das Versicherungsverhältnis' das vor

Rntäten des Eziehungsurlaubs galt'

Personen im Vorruhestand sind wie vor dem Eintritt in

den Vorruhestand versichert (also freiwillig auch dann'

wenn das Einkommen unter der übtichen Grenze von

5 700 DM brutto monatlich liegt)'
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Arbeitslose, die Arbeitstosengeld/_hilfe bzw. Unter_haltshilfe beziehen, sind in dJr Krankenversicherung
pflichtversichert. Es besteht ein Versicherungsverhält_
nis beider Krankenkasse, bei der die betroffene person
zuvor versichert war.

Bezieher von Altersübergangsgeld sind ebenfalls inder gesetzlichen Kra nkenkass ä plichtvers icnert.
Wenn eine Familie Anspruch auf Sozialhilfe hat,beachten Sie bitte, daß auch minderjährige Familien_angehörige einen eigenen Anspruch haben, so daßauch für diese die Signieziffer "4' einzutragen ist.
Die-Eintragung ,'4" oder "S,' setzt unbedingt ,,9,, in derVorfrage voraus.

Wenn eine person Anspruch auf freie Heilfürsorge derPolizei usw. hat, können die Familienangehörigen nichtbei dieser Person mitversichert sein. VLtmehr ist die
_f lr9f1au selbst pflichtversichert aufgrund einer eigenenTätigkeit oder freiwiltig versichert. Die Kinder dieserEhefrau können durch ihre Mutter versichert sein.
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3/s9
Pflichtversichert am
Stichtag in der
gesetzlichen Renten-
versicherung (G

F. Rentenversicherung

Pflichtversichert in der gesetzlichen Rentenversiche-

iung (CnV) sind hauptsächlich Albsiter.und Angestellte

iÄril#;n s.u.), Wenr- und Zivildienstleistende sowie

bestimmte SetOsianOige (z'B' Handwerker' die in die

Handwerksrolle eingetiagen sind, Hebammen und Ent
bindungshelfer, Künstler und Publizisten' Hausgewer-

betreibende).
DarüberhinauskönnenalleSelbständigendergesetzli.
cnän nentenversicherung auf Antrag als Pflichtversi-

cherte beitreten.
Für Arbeitslose mit Arbeitslosengeld/-hilfe werden

eeitrage entrichtet. Sie gelten daher als pflichtversichert

in der gesetzlichen Rentenversicherung'

AuchfürBeziehervonAltersübergangsgeldträgtdas
Arbeitsamt die Beiträge für die Rentenversicherung' Die

Personen gelten als pflichtversichert'

Personen im Vorruhestand sind pflichtversichert' wenn

siä vor dem Eintritt in den Vorruhestand bereits pflicht-

versichert waren. Der Eintritt in den Vorruhestand

UägränOet für Personen ohne Pflichtversicherung
jedoch keine Versicherungspflicht'

Wehrpflichtige, Soldaten auf Wehrübung (für minde-

stens 3 Tagä Dauer) und Zivildienstleistende sind in

äem z*ei{rentenversicherungspflichtig' dem sie vor

ihrer Einbärufung angehörten' Wer vorher nicht der

öäietzticnen Re-ntenversicherung angehörte - auch

ii.nt .t. freiwilliges Mitglied - wird während seiner

Dienstzeit in der RngestJlftenrentenversicherung (BfA)

pflichtversichert.
Folgende Personengruppen gehören nicht zum
Kreis der Pflichtversicherten:
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- Beamte und vergleichbare Angestellte mit lebens_länglicher Versorgung nach beamtenrechflichen
Grundsätzen (sog. DO-Angestellte). Diesen settenen
Angestelltentypus findet man bei Sozialversicherungs_
trägern (Landesversicherungsanstalten, Berufsge_
nossenschaften, Orts_, lnnungskrankenkassen, laid_
wirtschaftliche Alters- und Kränkenkassen u.ä., nichtjedoch Ersatzkassen). Jedoch sind nicht aile dort
beschäftigten Angesteltten auch DO_Angesteilte! Dersog. "Bankbeamte,' ist in der Regel rentenversiche_
rungspflichtiger Angesteltter.

- Selbständige (Ausnahme siehe oben) und Mithet_
fend-e. Familienangehörige ohne Arbeitsvertrag. Werals Mithelfender Familienangehöriger einen RiOeits_
vertrag hat, ist sowoht in der Krankenversicherung alsauch in der Rentenversicherung pflichtversichert-_ essei denn, er fiele unter die genannten Ausnahmen.
Mithelfende Famitienangehörige mit Arbeitsvertragsind auch im Abschnitt ',Gegenwärtige/früherä
Erwerbstätigkeit,' als Angestellte odler Arbeiter einzu-
tragen und nicht als Mithelfende Familienangehörige.

- Angestellte können von der Versicherungspflicht
befreit sein, wenn sie einen gültigen eefieiungs,
bescheid der Bundesversicherungsaästatt für Anse_stellte (BfA) besitzen. Es nanOett sich hierbei üm
einen sehr kleinen Kreis, der bis zum 31 .12.1g67 nichtder Versicherungspflicht unterlag und der sich unterbestimmten Bestimmungen auch über diesen Zeit_punkt hinaus befreien tassen konnte. Nach dem Ren_tenreformgesetz haben diese Angestellten ab1.1.1973 aber wieder die Mögticht<eitl in die Ange_
stelltenrentenversicherung einzutreten.

- Geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer sind auchvon der Rentenversicherungspflicht befreit. EineErwerbstätigkeit wird versicheiungsrechflich dann alseine geringfügige Beschäftigung O.*. geringfügige
s.elbstä.ndige Tätigkeit Oezeicnnet, *"n, sie nur"kuzfristig" ausgeübt oder nur,,geringfügig enttohnt,,
wird.
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Eine Tätigkeit gilt im Jahr 1994 als:
- kurzfristig, wenn sie im Laufe eines Jahres ihrer

Eigenscliaft nach oder im Voraus vertraglich auf eine

Oäuer von höchstens zwei Monaten oder 50 Arbeits-

tage begrenzt ist.

- geringfügig entlohnt, wenn sie zwar laufend oder in

iegefäaßiger Wiederkehr ausgeübt wird, die verein-

Uaie Wocnenarbeitszeit aber unter 15 Stunden liegt

und das durchschnittliche Arbeitsentgelt regelmäßig

im Monat 560 DM (in den neuen Bundesländern
440 DM) nicht übersteigt.

Zeiten der Kindereziehung (für Kinder, die seit dem
1.11gg2 geboren wurden, die ersten drei Lebensjahre

des KinJes) unterliegen der Versicherungspflicht

lRusnahme: Beamte). Die Beiträge g.elten als durch

äen Bund an den Rentenversicherungsträger entrichtet'
dem die Person zuvor angehörte' Bestand noch kein
Versicherungsverhältnis, weil die Person vor der
Kindererziehung noch nie erwerbstätig war, kann die

Person wählen, bei welchem Rentenversicherungs-
träger sie den Antrag stellt. lst der Antrag zum Erhe-

buigszeitpunkt noch nicht gestellt, tragen Sie bitte "3"

(Angestelltenrentenversicherung) ein'

Wer am Erhebungsstichtag arbeitsunfähig krank ist und

zu dieser Zeit käinen Lohn oder kein Gehalt mehr
bezieht, ist nicht unter dieser Frage, sondern ggf' unter

den Folgefragen zu berücksichtigen' Das gleiche gilt für
werdende ttttitter und Wöchnerinnen am Erhe-

bungsstichtag, die aufgrund des Mutters-chutzgesetzes
nrcni metrr bäschäftigt werden und zu dieser Zeit kei-

nen Lohn oder kein Gehalt beziehen'

Bezieher einer Vollrente wegen Alters ab dem 65'

Lebensjahr unterliegen nicht der Versicherungspflicht'
auch wenn sie eine Tätigkeit ausüben'

Bitte beachten Sie, daß die Frage, ob ein Haushaltsmit-
glied Beiträge zur Altershilfe für Landwirte zahlt' hier

nicht zu stellen ist'
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3/60
Pflichtversichert in
den letzten 12 Mona-
ten in der GRV

Eine Pflichtversicherung in den letzten 12 Monaten liegt
dann vor, wenn wenigstens ein pflichtbeitrag in diä_
sem Zeitraum entrichtet wurde, aber in der Berichtswo_
che keine Pflichtversicherung mehr besteht, z.B. wenn
sich eine Person selbständig gemacht hat oder in ein
Beamtenverhältnis übernommen worden ist.

Wenn die in den letzten 12 Monaten gezahlten Beiträge
zurückerstattet wurden, tragen Sie dieses frühere Verii_
cherungsverhättnis bitte nicht hier ein.

Bei dieser Frage sind Eintragungen vozunehmen,
wenn Haushaltsmitglieder in den letzten 12 Monatenvor der Berichtswoche nicht versicherungspflichtig
waren, sich aber freiwillig versichert haben, um einen
Rentenanspruch zu erwerben.

Auch hier sind rückerstattete Beiträge nicht anzugeben.

Hier geben Sie bitte an, ob Haushaltsmitglieder in derZeit vom 1.1.1924 bis ein Jahr vor där Erhebung
irgendwann einmal Beiträge zur Rentenversicherun!
gezahlt haben (2.B. wenn sie ihre Enrverbstätigkeit aufl
gegeben haben, um sich der Eziehung ihrer Kinder zu
widmen).

Für Kinder, die vor dem 1 .1.1992 geboren wurden, wird
einem Elternteil eine Kindereziehungszeit von einem
Jahr angerechnet. Für diese Kindeieziehungszeiten
besteht Versicherungspfticht (Ausnahme: AeJmtel in
der gesetzlichen Rentenversicherung ohne tatsächliche
Beitragszahlung. Die Beiträge gefiän ats durch denBund entrichtet, und zwar bei dem Rentenver_
sicherungsträger, bei dem die person vor der Kinder_
eziehung versichert war.

3/61
Freiwillig versichert in
der GRV

3t62
Beiträge seit 1.1.1924
in der GRV
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Bestand kein Versicherungsverhältnis, weil die Person
vor der Kindereziehung noch nie erwerbstätig war'
kann die Person wählen, bei welchem Rentenversiche-
rungsträger sie den Antrag stellt' lst der Antrag zum

ernäounlszeitpunkt noch nicht gestellt, tragen Sie bitte

"3" (Angestelltenrentenversicherung) ein'

Wenn Personen bereits eine Rente beziehen, sind die

früher gezahlten Beiträge zur Erlangung dieser Rente

hier nicht anzugeben.

Wenn frühere Beiträge zurückerstattet wurden' tragen
Sie diese ebenfalls nicht ein.
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3/63
Übenruiegender
Lebensunterhalt

L. Unterhalt, Einkommen

Auch für Erwerbstätige muß die Erwerbstätigkeit nicht
die überwiegende Unterhaltsquelle sein (2.B. Auszubil_
dende beziehen oft ihren Lebensunterhalt von den
Eltern).

Altersrentner, die noch enryerbstätig sind, können, je
nach Umfang der Leistungen, überwiegend von ihrär
Enarerbstätigkeit oder ihrer Rente leben.

Für Betriebsrenten aus einer betriebtichen Altersver_
sorgung vermerken Sie in den (wohl seltenen) Fällen,
in denen diese die überwiegende Unterhaltsquelle dar_
stellen, die Signatur 3.

Ehefrauen, die z.B. aus einer Tätigkeit mit geringem
Umfang ein zusätzliches Einkommen beziehen, von
dem sie nicht allein leben können, geben hier "Unterhalt
durch Ehemann" (4) an.

Regelmäßige Leistungen aus Lebensversicherungen
(einschl. der Leistungen aus den Versorgungswerken
für bestimmte Freie Berufe wie z.B. Azte, Apotheker)
sind als "Unterhalt aus eigenem Vermögen" (S) einzu_
ordnen.

Stellt das Erziehungsgeld den übenviegenden Lebens-
unterhalt dar, so ist dies den ,,sonstigen Unterstützun_
gen" (7) zuzuordnen.
Bezieht eine Person in den neuen Bundesländern ihren
überwiegenden Lebensunterhalt aus Altersüber_
gangsgeld, so ist hier ebenfalls ,,7,'einzutragen.

Bei Personen, die sich aufgrund von Tarifvereinbarun_
gen im Vorruhestand befinden, gilt das sog. Vorruhe-
standsgeld weder als Einkommen aus Envelbstätigleit
noch als Rente. Bezieht ein Haushaltsmitglied seinen
überwiegenden Lebensunterhalt aus dem Vorruhe_
standsgeld, so ist "7" (Sonstige Unterstützungen (2.8.
BAFöG, Vorruhestandsgeld)) einzutragen.
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3t64 - 3t67
Offentliche Rente,
Pension

-47-

Hier sind alle Renten der einzelnen Haushaltsmitglieder
anzugeben, auch wenn sie davon nicht ihren üblrwie-
genden Lebensunterhalt bestreiten. Unterscheiden Sie
nach eigenen Versichertenrenten und nach Witwen-,
Waisenrenten u.ä..
Eine eigene Rente bezieht ein Rentner aufgrund seiner
gezahlten Beiträge zu einer Versicherung.
Wenn jemand mehrere Renten nebeneinander erhält,
tragen Sie sie in der Reihenfolge nach der Höhe des
m.onatlichen Betrages ein, getrennt nach eigener bzw.
Witwen-, Waisenrente. Die Renten der Geletzlichen
Rentenversicherung (BfA, KRV, LVA) sind bei Drei_
fachbezug von Versichertenrenten vorrangig einzutra_
gen.

Öffentliche Pensionen erhalten nur Beamte und per-
sonen, die unter Art. 131 Grundgesetz fallen. pen-
sionszahlungen im Rahmen einer betrieblichen Alters_
versorgung werden hier nicht berücksichtigt.
Zu den "übrigen öffenflichen Renten', gehören auch
die Zahlungen der Altershitfe für Landwirte, also die
Landabgaberente und das Altersgeld.

Zahlungen an Hinterbliebene sind in den Spalten
"Witwen-, Waisenrenten, -pensionen usw." anzu_
geben.

Beachten Sie bitte auch, daß Kinder selbst (Hatb_)
Waisenrenten erhalten und diese Renten nicht Teil dei
Rente der Mutter sind.

(Halb-) Waisenrenten werden uneingeschränkt bis zur
Vollendung des 18. Lebensjahres gezahlt. Darüber
hinaus besteht längstens bis zur Vollendung des 21.
Lebensjahres Anspruch auf Waisenrente, wenn die
Waise

- sich in Schul- oder Berufsausbildung befindet (bei
Ableistung des gesetzlichen Wehr- oder Zivildien_stes ggf. um diesen Zeitraum verlängerter
Anspruch)
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3/68 - 3/69
Sonstige öffentliche
und private
Einkommen

- ein freiwilliges soziales Jahr leistet oder
- wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behin-

Oeüng nicht imstande ist, sich selbst zu unterhalten'
Der geseizliche Anspruch auf Waisenrente ist von der

Hönä des Erwerbs- oder Erwerbsersatzeinkommens
der Waise abhängig'

Wohngeld (0) kann nur eine Person im Haushalt bezie-
hen.

Sozialhilfe (1) erhält jedes einzelne Haushaltsmitglied'
das die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt, so daß auch
Kinder Bezieher von Sozialhilfe sein können'

Erziehungsgeld ist als "sonstige öffentliche Unter-
stützung" (3) einzutragen.

Auch der Bezug von Altersübergangsgeld (nur in den

neuen Bundesländern) ist als Bezug "sonstiger öffentli-

cher Unterstützungen" (3) anzusehen'

Bezieher von Vorruhestandsgeld aufgrund von Tarif-

verträgen (Alter mindestens 58 Jahre) erhalten diese

ZahluÄgen vom früheren Arbeitgeber' Daher ist dieses

Einkomhen den "Betriebsrenten" (4) zuzuordnen'

Leistungen aus Versorgungswerken für bestimmte
Freie Berufe wie z.B. Azte, Apotheker sind unter
"Leistungen aus der Lebensversicherung" (7) einzu-

tragen.

"Private Unterstützungen" (9) können z'B' auch die

Zahlungen sein, mit denen Eltern ihre auswärts stu-

dierenden Kinder unterstützen, oder Stipendien sowie
Alimentationszahlungen.

Auch kleine Kinder können schon eigene private Ein-

kommen beziehen, z.B. aus Vermietung oder eigenem
Vermögen. Diese Einkommen sind deshalb auch bei

den Kindern selbst einzutragen.

Wenn jemand mehrere private Einkommen bezieht'
tragen §ie diese bitte entsprechend ihrer Höhe ein'
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3170,71
Nettoeinkommen

Tragen Sie beidieser Frage bitte die Summe aller Ein_kommensarten für jedei Haushaltsmitglied _ atso
auch für Kinder - ein.
Bitte beachten Sie, daß hier das Nettoeinkommen imApril 1994 zu berücksichtigen ist, also ohne Lohn_
steuer, Kirchensteuer, Sozialversicherungsbeiträge u.ä.
Beträge.
Zuschüsse zum Vermögenswirksamen Sparen sindjedoch dem Nettoeinkommen zuzurechnen, ebenso
Vorschüsse, ggf. der vom Arbeitgeber getragene Anteil
einer Werkswohnungsmiete u.ä. Aetragä.
Auch Sachbezüge (Naturalbezüge, Deputate) sind hier
anzugeben. Erhält ein Haushaltsmitglied von seinem
Arbeitgeber volle Verpftegung und/oder Unterkunft, so
sind folgende Werte - ggf. zusätzlich zum Lohn _ für die
Sachbezüge einzusetzen:

Wird die freie Kost und Wohnung nicht nur dem Arbeit_
nehmer allein, sondern auch seinen Familienangehöri_
gen gewährt, so ist der Wert der Sachbezüge zü erhö_
hen:

Art
des
Sachbezuges

Monatlich
Altes

Bundesgebiet
Neue

Bundesländer
Freie Kost + Woh-
nung einschl. Hei-
zung u. Beleuch-
tung

Volle Kost

Wohnung mit Hei-
zung und Beleuch-
t

DM 610,00

DM 329,40

DM 505,00

DM 329,40

DM 60 DM 175
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1.
2.
3.

Für die Ehefrau
Für jedes Kind bis zum 6. Lebensjahr
Für jedes Kind im Alter von mehr als

6 Jahren

um80%
um30%

um40%

Bitte beachten Sie, daß auch Kinder Einkünfte haben

lonn"n. Gedacht ist hierbei an Waisenrenten' Alimen-

ilnr"nirng"n, Ausbildungsbeihilfen und Sozialhilfe'

Einkommen in ausländischer Währung sind in Deut-

sche Mark umzurechnen.

Hat ein Haushaltsmitglied Einkommen aus mehreren

Oei angetünrten Quellen, so sind die einzelnen Beträge

zu addieren.
Trennungsentschädigungen, Auslösungen usw' gelten

nicht als Einkommen.

Da Setbständigen oft nur der Nettobetrag des gesam-

irn L"nr". be[annt ist, muß für diese Personen das

Jahreseinkommen durch 12 geteilt werden'

Für selbständige Landwirte bzw' Mithelfende Fami-

ii.n*gänörigJohne Pflichtversicherung in der Ren-

tenveräicnerung brauchen Sie keine Angabe zur Höhe

des Einkommens zu machen (Signatur "50")'

Die wichtigsten Einkommensquellen sind:

i. 
-lonn 

oäer Gehalt
2. Gratifikation (13. Monatsgehalt); nur zu berÜcksichti-

gen, wenn im APrilgezahlt
3. Unternehmereinkommen
4. die in den Fragen 3/64 - 69 genannten Einkom-

mensarten
5. Arbeitslosengeld/-hilfe
6. Kindergeld
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tv. 3 lnterviewervordruck I - freiwilliger Teil

alten-Nr

4113,14
Eheschli hr

A. Angaben zur person

Bitte beantworten Sie diese Frage auch für personen,
die nicht mehr verheiratet (also värwitwet oder geschie_den) sind. Für tedige personen tassen 

-Sie 
Oiä frageunbeantwortet.

E. Krankenversicherung

Richten Sie diese Frage bitte an aile Haushaltsmitglie_
der, die angegeben haben, daß sie t<rankenversichert
sind.
Wenn Haushaltsmitglieder zusätzliche Teilversicherun_qen abgeschlossen haben, die z.B. Anspruch aufTagegeld bei Krankenhausaufenthaf Oeinnafien, ver_merken Sie bitte,,Ja,, (1).

Auch als Mitglied einer privaten Krankenversicherung
kann man eine zusätzliche private Krant<enversicherung
abschließen.

K. Ort und Weg zur Schule , Hochschule,
Arbeitsstätte

Die Frage richtet sich an alle Schüler, Studenten undEnrerbstätigen.

Wird eine person in der Wohnung befragrt, in der siesich nur am Wochenende aufhättlz.B. E'hemann, deraus beruflichen Gründen in der Nähe des Arbeitsorteseinen weiteren Wohnsitz hat), so ist Jiese Frage mit"Nein" zu beantworten, da Oei taglicfre Weg (wenn dieTätigkeit tägrich ausgeübt wird) vöm weiteren wohnsitzaufgenommen wird.

4t15
Zusätzliche private

4t16
Aufsuchen der
(Hoch-) Schute,
Arbeitsstätte
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4t17

Arbeitsort

Wird eine Person am "Zweitwohnsitz" befragt' von dem

,r. ti" täglich zur Schule, Hochschule oder Arbeit star-

t"t, * itt f,ier "Ja" einzutragen und die w.eiteren Fragen

iüi Oi"""n Weg zu beantworten, nicht jedoch für den

Weg der "Wochenendheimfahrt"'

Für Personen, die diese Frage mit "Ja" beantworten'

sind auch die übrigen Fragen zu Ort und Weg zur

(Hoch-) Schule, Arbeitsstätte zu beantworten'

Für Personen, die ihre (Hoch-) Schule oder Arbeits-

,tätt. ,on der Wohnung aus, in der die Befragung

.iätUinoet, aufsuchen, isianzugeben, wo diese (Hoch-)

Schule, Arbeitsstätte liegt.

Geben Sie bitte für Erwerbstätige als Arbeitsort den Ort

"n, "n 
O"rn sie arbeiten, also nicht den Ort' an dem die

Fitrnä inr.n Hauptsitz hat, wenn sie in einer Zweignie-

derlassung tätig sind'

Bitte beachten Sie, daß im Rahmen der Gebietsreform

*äÄt ,entere früher selbständige Gemeinden zu

äin"i ctosgemeinde zusammengeschlossen wurden'

tiäö.n wohnsitz und Arbeitsort in verschiedenen orts-
Gilän Oer heutigen Großgemeinde, ist "innerhalb der

Wohnsitzgemeinde" ( 1 ) einzutragen'

Auszubildende, die eine Berufsschule besuchen' müs-

;ffi; i"g" d". Ortes der Arbeitsstätte und nicht der

Berufsschule angeben.

Wenn Wohnsitzgemeinde und Arbeitsstätte bzw'

Scnrfe im gleicheÄ Bundesland liegen' lassen Sie diese

Frage unbeantwortet.

Für Personen mit wechselndem Arbeitsort (z'B' Vertre-

ter, Reisende) ist hier "9" einzutragen'

4/18, 19

Bundesland

4120

E
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4121

Zeitaufwand
Bitte lassen Sie sich hier den durchschnitflichen Zeit_aufwand bei normaler Verkehrssituation angeben (keine
Extremwerte)

Benutzt ein Haushaltsmitglied mehrere Verkehrsmittel
llr 99n Weg zur (Hoch-) Schute, Arbeitsstätte, irffi
Sie hier bitte dasjenige ein, das es für den längsten ieitder Wegstrecke benutzt, nicht das mit dem höchsten
Zeitaufwand.

Beispiel: Fußweg zum Bahnhof: 2
Fahrt mit der S-Bahn: 10
Fußweg zum Büro: 1,sAls Verkehrsmittel ist hier "U-/S-Bahn,

km (15 Minuten)
km (10 Minuten)
km (10 Minuten)

Straßenbahn" einzutragen

4t22
Verkehrsmittel
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lV. 4 lnterviewervordruck 2 + E

Als Ordnungsangaben
die laufende Nummer
übernehmen

Lfd. Nr. der Person im
Haushalt

sind der Regierungsbezirk, die Auswahlbezirksnummer und

des-uausrraäs im Auswahlbezirk aus der Verteilungsliste zu

Achten Sie bitte darauf, daß die Reihenfolge der Per-

.onän mit der im Vordruck 1+E übereinstimmt'

A. Angaben zur Person

Bitte beantworten Sie diese Frage auch für Personen'

Jie nicnt mehr verheiratet (also verwitwet-oder geschie-

ä.ni iino. Für ledige Personen lassen Sie die Frage

unbeantwortet.

Diese Frage richtet sich nur an Personen' die nicht mit

der ersten Person im Haushalt verwandt oder ver-

icnwagert sind, also "Nein" in Frage 2119 im

tnterviöwervordruck 1 +E angegeben haben'

Für die erste Person im Haushatt entfällt die Angabe zu

Oies-r-f rage (die Ziffer "1" ist bereits eingedruckt)'
gitte u"r.iten sie, daß auch schwiegersöhne und/oder

-tO"nt"t sowie Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder des

iäoänipartners der ersten Person als Kinder des

LebensPartners ("3") gelten'
Füi in bemeinschaftsunterkünften lebende Personen'

die keinen eigenen Haushalt führen' bleibt diese Spalte

leer.

4116,17
Eheschließu ahr

4118

LebensPartner
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Richten Sie diese Frage bitte an alle Haushaltsmitglie_
der, die angegeben haben, daß sie krankenversichert
sind.

Wenn Haushaltsmitglieder zusätzliche Teitversicherun_gen abgeschlossen haben, die z.B. Anspruch aufTagegeld bei Krankenhausaufenthatt Oeinnafen, ver_merken Sie bitte,'Ja', (1).

fuch als Mitglied einer privaten Krankenversicherung
kann man eine zusätzliche private Xranfenversicherung
abschließen.

E. Krankenversicherung

K. Ort und Weg zur Schule, Hochschu le,
Arbeitsstätte

Die Frage richtet sich an alle Schüler, Studenten und
Erwer,bstätigen.

Wird eine Person in der Wohnung befragt, in der siesich nur am Wochenende aufhältlz.B. Ehemann, deraus beruflichen Gründen in der Näire des Arbeitsorteseinen weiteren Wohnsitz hat), so ist diese Frage mit"Nein" zu beantworten, da Oei taglicne Weg (wenn dieTätigkeit täglich ausgeübt wird) vöm weiteren Wohnsitzaufgenommen wird.

Wird eine Person am "Zweitwohnsitz,,befragt, von demaus sie täglich zur Schule, Hochschule oder Arbeit star_tet, so ist hier',Ja" einzutragen und die weiteren Fragenfür diesen Weg zu beantworten, nicht iäOocn für denWeg der "Wochenendheimfahrt".

Für Personen, die diese Frage mit ,,Ja,, beantworten,
:ip.ay9h die übrigen fragen zu Ort und Weg zui(Hoch-) Schule, Arbeitsstätte zu beantworten.

4t19
Zusätzliche private
Krankenvers

4t20
Aufsuchen der
(Hoch-) Schute,
Arbeitsstätte
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Für Personen, die ihre (Hoch-) Schule .oder Arbeits-

.tZrtt" ,on der Wohnung aus, in der die Befragung

stattfindet, aufsuchen, ist-anzugeben' wo diese (Hoch-)

Schule, Arbeitsstätte liegt'

Geben Sie bitte für Erwerbstätige als Arbeitsort den Ort

,'n, * 0", sie arbeiten, also nicht den Ort' an dem die

;il* inien Hauptsitz hat, wenn sie in einer Zweig-

niederlassung tätig sind'

Bitte beachten Sie, daß im Rahmen der Gebietsreform

iliri ,änt"t" früher selbständige Gemeinden zu

äin"i Ctosgemeinde zusammengeschlossen wurden'

Li"g"n Wohisitz und Arbeitsort in verschiedenen Orts-

teifän Oer heutigen Großgemeinde' ist "innerhalb der

Wohnsitzgemeinde" (1) einzutragen'

Auszubildende, die eine Berufsschule besuchen' müs-

;;;;; a"ge des ortes der Arbeitsstätte und nicht der

Berufsschule angeben'

Wenn Wohnsitzgemeinde und Arbeitsstätte bzw'

3.nrr" im gleicheä Bundesland liegen' lassen Sie diese

Frage unbeantwortet.

56

Für Personen mit wechselndem Arbeitsort (z'B' Vertre-

ter, Reisende) ist hier "9" einzutragen'

Bitte lassen Sie sich hier den durchschnittlichen Zeit-

ärf*anO bei normaler Verkehrssituation angeben (keine

Extremwerte)'

4121

Arbeitsort

4122,23
Bundesland

4124

Entfernung

4125

Zeitaufwand
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Benutzt ein Haushaltsmitglied mehrere Verkehrsmittel
ly 9gn Weg zur (Hoch-) Schule, Arbeitsstätte, tragenSie hier bitte dasjenige ein, das es für den längsten ieilder Wegstrecke benutzt, nicht das mit dem höchsten
Zeitaufwand

Beispiel: Fußweg zum Bahnhof: 2km (15 Minuten)
Fahrt mit der S_Bahn: 10 km (10 Minuten)
Fußweg zum Büro: 1,S km (10 MinutenjAts Verkehrsmittet ist hier ,,U_lS_Bähn,
Straßenbahn,' einzutragen.
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4127 - 32
Arbeitsort

G. Erwerbstätigkeit

Der Fragenkomplex "Erwerbstätigkeit" ist nur für die

är.t., g;g"nwariige E rwerbstätigkeit zu beantworten'

Geben Sie bitte für Erwerbstätige als Arbeitsort den Ort

(dä1.g" der Arbeitsstätte) an, irn de1 sie arbeiten'

äiso niönt den ort, an dem die Firma ihren Hauptsitz

n"t, *"nn sie in einer Zweigniederlassung tätig sind'

Für die Länder Belgien, Frankreich und Niederlande

g',bt ; feinen Ländärschlüssel' Liegt die Arbeitsstätte

in-einem dieser Staaten, so ist anstelle eines Länder-

scnttissets der Schlüssel für die entsprechende Region

(2.8. 76 für Groningen) in Frage 4127 , 28 einzutragen'

Liegt der Arbeitsort bzw. die Arbeitsstätte innerhalb der

äriO".t"prblik, so ist hier das Bundesland anzugeben'

Liegt der Arbeitsort bzw. die Arbeitsstätte innerhalb der

äriO.tt.prblik, so ist hier der Regierungsbezirk einzu-

;il;, in oem die Arbeitsstätte der Person liegt' Für

Lä;de; ohne Regierungsbezirke ist "00" anzugeben'

"Arbeit zu Hause" liegt zumeist bei Selbständigen in

rünsiteriscnen und fräien Berufen vor, die ganz oder

i"ii*.it" in einem für die beruflichen Zwecke eingerich-

i.t.n f.if ihrer Wohnung (z'B' Atelier eines Künstlers)

tätig sind.

4127,28
Staat der
Arbeitsstätte

4129,30
Bundesland der
Arbeitsstätte

4131,32
Regierungsbezirk der
Arbeitsstätte

4t33
Arbeit zu Hause
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4/39, 39
Personen.T

Dagegen sind etwa Arzte oder Steuerberater nicht zu
Hause tätig, wenn deren praxis bzw. Büro an den
Wohnraum angrenzt und mit einem separaten Eingang
versehen ist. Gleiches gilt für Landwirte, die auf ihren
Feldern, in Stallungen oder sonstigen _ nicht zum
Wohnbereich gehörenden - Gebäuden tätig sind.
Arbeitnehmer arbeiten zu Hause, wenn sie ihren Beruf
ausschließlich oder teilweise zu Hause ausüben, wie
etwa

- Arbeitnehmer, die Heimarbeit verrichten und hierfür
vom Arbeitgeber mit einem Computer (pC) ausge_
stattet wurden,

- Handelsreisende, die ein auswärtiges Kunden_
gespräch vorbereiten und

- Lehrer, die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit zu
Hause Unterrichtsstunden vorbereiten und Klassen_
arbeiten korrigieren müssen.

Arbeit zu Hause liegt jedoch nicht vor, wenn Arbeit_
nehmer unter Zeitdruck oder aus persönlichem lnter-
esse in ihrer Freizeit unentgelflich arbeiten.
Die in den Antwortkategorien venvendeten Begriffe zur
Häufigkeit sind dabei wie folgt aufzufassen:
hauptsächlich: in den letzten 4 Wochen vor der

Berichtswoche wurde an mindestens
der Hälfte aller Arbeitstage zu Hause
gearbeitet

manchmal: in den letzten 4 Wochen vor der
Berichtswoche wurde mindestens ein-
mal, aber an weniger als der Hälfte aller
Arbeitstage zu Hause gearbeitet

Bitte lassen Sie sich möglichst die genaue Anzahlder in
der Arbeitsstätte tätigen personen angeben (Ziffern
"01" bis "13"). Nur in den Fällen, in denän die genaue
Zahl nicht bekannt ist, soilten Sie erfragen, ob 10 und
weniger oder mehr als 10 personen in der Arbeitsstätte
beschäftigt sind (Ziffer "14" bzw. ,'15,,).
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4t40
Dauer befristeter

Den tätigen Personen sind auch Teilzeitbeschäftigte'
ÄuszuUitäende, die tätigen Firmeninhaber und die Mit-

helfenden F amilienangehörigen zuzurechnen'

Arbeitsstättensindvoneinanderabgegrenzteörtliche
Einheiten (Gebäude) oder Grundstücke, auf/in denen

Jie gescnäftigten eines Unternehmens/einer Firma tätig

sind. BesteniOas Unternehmen/die Firma aus mehre-

ien nrOeitsstätten (2.B. aus einer Haupt- und einer

Zweigniederlassung), so ist nur die Zahl der tätigen

Persönen in der Niederlassung/Arbeitsstätte anzuge-

ben, in der die betreffende Person beschäftigt ist'
Bitte beachten Sie aber auch, daß die Arbeitsstätte
eines Unternehmens/einer Firma aus einer Gruppe von

Gebäuden bestehen kann, wie etwa der Produktions-

stätte, einer Lagerhalle und dem Verwaltungsgebäude
auf dem Betriebsgelände einer Firma' Die in diesen

Gebäuden tätigen Personen sind einer einzigen

Arbeitsstätte zuzuordnen.

BittebeachtenSiehier,daßErwerbstätigemitbefriste-
ten Arbeitsverträgen ("2" in Frage 3/23) die Gesamt-
Oär"t vom Beginn der Tätigkeit bis zum Vertragsende

"nöeUen, 
atso-lnit Berücksichtigung der bis zum Befra-

gungsstichtag bereits verstrichenen Zeit'

Die Laufzeit befristeter Arbeitsverträge ist i'd'R' in gan-

zen Monaten oder Jahren angegeben' ln von dieser

nägef abweichenden Fällen runden Sie bitte auf' Wird

z.AI Oie Gesamtdauer der befristeten Tätigkeit m1t t!
Wocnen (3% Monate) angegeben, so ist Zitfer "3" IÜr 4

bis 6 Monate einzutragen.
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4t41
Letzter Kontakt zum
Arbeitsamt

D. Arbeitsuche

Diese Frage richtet sich nur an personen, die eine
Enruerbstätigkeit über das Arbeitsamt suchen und auf
eine Antwort des Arbeitsamtes warten ("0g,' in Frage
2131,32 oder 2133,34 im lnterviewervordruck 1+E).

Nichtenrverbstätig keit

Bitte beachten Sie, daß lediglich personen, die gegen-
wärtig weder enrerbstätig sind, noch eine Enrrreibs_
tätigkeit suchen, befragt werden, ob sie (überhaupt)
9i19 O.eryltlc-ne Tätigkeit wünschen ("Nein"' in Fragen
2125 bis 2128 in Vordruck f +E).

Die Frage nach der Verfügbarkeit für die Aufnahme
einer Tätigkeit ist nur von nichterwerbstätigen personen
zu beantworten, die in Frage 4142 angegeben haben,
eine Erwerbstätigkeit zu wünschen.

l. Aus- und Weiterbildung

Die Fragen zur Aus- und Weiterbildung sind nur an per_
sonen im Alter von 15 Jahren und älter zu richten. Für
Kinder unter l5Jahren bleiben die Fragen unbeantwor_
tet.

"{r" ist anzugeben, wenn ein allgemeiner Schul_
abschluß bereits erreicht wurde. Für Schüler, die noch
eine allgemeinbildende Schule besuchen, bleibt diese
Frage unbeantwortet.

4t42
Wunsch nach
E

4t43
V, rkeit

4t44
Allgemeiner Schulab-
schluß
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Erläuterur,

4t45
Art des höchsten
allgemeinen
Schulabschlusses

Bei dieser Frage ist jeweils nur die erfolgreich abge-

schlossene Schulausbildung anzugeben, und zwar der

frticfrste erreichte Abschluß. Schüler, die noch eine all-

gemeinbildende Schule besuchen' müssen diese Frage

nicht beantworten.

Haupt- (Volks)schulabschluß, Abschluß der allge-
mäi,iuiroänoen polytechnischen oberschule in der
är,"rärlg"n ooir öoer Realschulabschluß an einer
allgemeinbildenden Schule ("1"):

a) Haupt- (Volks-)schulabschluß:' Diesär AUscnluß kann nach Erfüllung der Vollzeit-

schulpflicht von dezeit 9 bis 10 Schuljahren an

§otfs-/)Hauptschulen, Sonderschulen, Freien

Waldorfichuien, Realschulen, Schulen mit integrier-

ten Klassen für Haupt- und Realschüler; integrierten

Gesamtschulen und Gymnasien sowie nachträglich

auch an beruflichen Schulen sowie an Abendhaupt-
schulen erworben werden.

b) Abschluß der allgemeinbildenden polytechnischen
Oberschule in der ehemaligen DDR:
Abschlußzeugnis der 8., 9. oder 10' Klasse der all-

gemeinbildenäen polytechnischen Oberschule in der
ehemaligen DDR.

c) Realschulabschluß (Mittlere Reife) an einer all-
gemeinbildenden Schule:
Äbschlußzeugnis der Realschule, der Abendreal-
schule, eineJRealschulzweiges an Gesamtschulen'
einer Freien Waldorfschule, Sonderschule' Schule
mit integrierten Klassen für Haupt- und Realschüler;
sowie üersetzungszeugnis in die 11' Klasse des

Gymnasiums. ln einigen Bundesländern kann der
Räalschulabschluß auch nach dem 10' Pflichtschul-
jahr an Hauptschulen en,rrorben werden'
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Mittlere Reife an einer beruflichen Schule ("2"):
Abschlußzeugnis einer Berufsaufbau_ oder Berufsfach_
schule. Die Mitflere Reife kann außerdem an Berufs_
schulen, Fachschulen, Kollegschulen sowie im Berufs_
grundbildungs- und Berufsvorbereitungsjahr erworben
werden.

Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife
(Abitur) oder Fachhochichutreife an einer attge_
meinbildenden Schute (,,3',)

a) Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife
(Abitur) an einer altgemeinbildenden Schute:
Abschluß eines Gymnasiums, einer lntegrierten
Gesamtschule, Abendgymnasiums sowie Abschluß
der erweiterten Oberschule in der ehemaligen DDR

b) Fachhochschulreife an einer allgemeinbildenden
Schule :

Sie wird mit erfolgreichem Abschluß der 12. Klasse
des Gymnasiums enryorben.

Allgemeine oder fachgebundene Hochschutreife
(Abitur) oder Fachhoch§chutreife an einer berufli_
chen Schule ("4')

a) Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife
(Abitur) an einer beruftichen Schule:
Sie kann durch den Abschluß eines beruflichen
Gymnasiums, einer Berufsfachschule, Berufsober_
schule/technischen Oberschule, Fachschule, Kolleg_
schule, Fach- oder Berufsakademie erworben wer-
den.
ln der ehemaligen DDR war der Abschluß an Fach_
schulen im Anschluß an eine Berufsausbildung
sowie in der Berufsausbildung mit Abitur möglich.
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4t46
Beruflicher
Ausbildungsabschluß

b) Fachhochschulreife an einer beruflichen Schule:-' 
Sie kann durch den Abschluß einer Fachoberschule
sowie in einem beruflichem Gymnasium' einer

Berufsfachschule, Berufsoberschule/technischen
Oberschule,. Fachschule, Kollegschule, Fach- oder
Berufsakademie erworben werden'

Geben Sie hier bitte nur den letzten Abschluß an;

meist ist dies auch der höchste Abschluß'

Abschluß einer Lehr-/Anlernausbildung oder gleich-

,"ättigrt Berufsfachschulabschluß
gei ÄOscntuß einer Lehr-/Anlernzeit von mindestens 2

J.nt.n tragen Sie bitte Abschluß einer Lehr-/
Anlernausbildung ("2") ein.
Gleichwertiger 

-Berufsfachschulabschluß ist das

Aböchlußzeügnis einer Berufsfachschule für Bildungs-
gänge, ttir äie nur eine Berufsfachschulausbildung
mogiicn ist, z.B. Höhere Handelsschule'
Peäonen, die ihre berufliche Ausbildung in der ehema-
ligen DDR abgeschlossen haben, können als letzte

bärufliche RusUitdung eine berufliche Teilausbildung
absolviert haben. Diä berufliche Teilausbildung wurde

absolviert für Arbeitsaufgaben, die üblicherweise Auf-
gaben eines entsprechenden Facharbeiters sind' für die

ä[ein aber kein Facharbeiterabschluß erforderlich ist.

Die Teilausbildung zählt zur Berufsausbildung und

erfolgte auf der Grundlage eines Lehrvertrages für vor-

zeiti{e Abgänger der Oberschule und für Abgänger
einei Hifssihule. Sie war auch für Werktätige möglich'
Diese Teilausbildung ist ebenfalls mit "2" zu schlüsseln'

Als berufliches Praktikum ("3") gilt eine mindestens
einjährige (früher: sechsmonatige) praktische Ausbil-

OuÄg im eetrieb (z.B' Technisches Praktikum)'
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4t47
Berufliche
Ausbildung,
Fortbildung, Umschu-
lung

Meister-/Techniker- oder gleichwertiger Fachschut_
abschluß, Abschluß einer Fachschule in der ehema_
ligen DDR ("4")
Abschluß einer Fachschute in der ehematigen DDR trifftzu für Personen, die auf dem Gebiet dei ehemaligen
DDR eine Fach- und lngenieurschule, z.B. ftir Gru-nO_
schullehrer, ökonomen, Bibliothekare, Werbung und
Gestaltung abgeschlossen haben.

Fachhochschulabschluß (auch lngenieurschul_
abschluß) beinhattet das Studium an Fachhoch_
sc.hufen ("5") (einschließlich der Verwaltungsfachhoch_
schulen). Gleichwertig ist hier die Berufsakademie
anzusehen, auch die früheren Ausbildungsgänge anHöheren Fachschulen für Sozialwesen, böziaipaOa_
gogik, Wirtschaft usw. und an polytechniken sowie die
früheren lngenieurschulen.

Abschluß einer wissenschaftlichen Hochschule (',6")
beinhaltet das Studium an Universitäten, Gesamthäch_
schulen, Fernuniversitäten, technischen Hochschulen
und pädagogischen sowie theologischen und Kunst_
hochschulen.

Es sind sowohl Ausbildungs-, Fortbildungs- und
Umschulungsmaßnahmen 2u erfassen, ctie noch
andauern, als auch solche, die in den letzten 4 Wo_
chen besucht oder abgeschlossen wurden.

Als berufliches Praktikum (,'2,,) gilt eine mindestens
einjährige praktische Ausbitdung im Betrieb. Das sog.
"Training-on-the-Job,, gilt hier nicht als berufliches
Praktikum, sondern ist unter ,,sonstige Ausbildung,
Fortbildung, Umschulung', ("7") einzutragen.
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4t48
Zweck der

Ausbildung an einer beruflichen Schule (ohne Fac!1
r.nJrt) 1"ä"1: Hiezu zählen die Ausbildung an berufli-

;ü; dy;""äsien, Berufsfachschulen (Handelsschulen)'

iorr.gtänur"n (Nordrhein-Westfalen), Berufskollegs'

ett"gärot..hulen an Krankenhäusern, Krankenpflege-

r"nüt"n, das Berufsgrundbildungs- und das Berufsvor-

bereitungslahr. Hierzu zähtt nicht die Ausbildung an
gerufssänüten im Rahmen einer Lehrausbildung
(Lehre) ("1").

Erfolgt die Ausbildung, Fortbildung oder.Umschulung an

äinäifacnschule (2.8. an einer Technikerschule' Mei-

sterschule) oder an einer Berufsakademie' ist Ziffer "4"

anzugeben.

Die erste berufliche Ausbildung kann die Lehr-/ Anlern-

ärtOitOung, das betriebliche Praktikum' der Hoch-

scnufUesuin oder der Besuch berufsbildender Schulen

sein.

Bitte beachten Sie, daß die Gesamtdauer der Ausbil-

ffi;;i" bis zur Befragung bereits absolvierte Ausbil-

Ouni einscnließt. Nicht zu berücksichtigen ist dagegen
Ji" ö"u"t einer Ausbildung, die vor der in Frage 4147

angegebenen Ausbildung absolviert wurde'

Für die Angabe der wöchentlichen Ausbildungsstunden
soitte eine;'typische" Woche zugrunde gelegt werden'
also eine Ausbildungswoche ohne Ferien oder Feier-

tage.

Für Personen, die eine Lehrausbildung absolvieren' ist

sowohl die Ausbildung in der Berufsschule als auch die

Ausbildung im Betrieb zugrundezulegen'

4149

Gesamtdauer der
Ausbildu

4/50,51
Wöchentliche Ausbil-
dungsstunden
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V. Rechtsgrundlagen
V.i GeseE

durch Durchführung elner Repräsentativstatistik
über die Bevölkerung und den Arbeitsmarkt

(Mikrozensusgesetz)
Vom 10. Juni ig8s
(BGB|. I S. 955)

. Der .Bundestag hat mit zustimmung de3 Bundasratgsoas totgonde Gesetz b€schlossen: §4
Ordnunglnummcm

Dis im E hgbung8verfahran zur Kennzeichnung stati-stlschor Zu3amm€nhänge vetwendolen Nu;;;;
{Odnungsnummem) dürt6n ad dio tU, Oi" masct'iää
welt€ryorerb€llung b€slimmten Dat€nträgor üb€mom-
m€n w€rd€n. Oiess Nummom dürlen nur Anoaben nachden §§ 5 und E über Gebäude-, Wohnungs_-u"C X"r.lnert8zugehörigkoit etrthalt€n.

§1
Art und Zwrck rter Eftcbung

(1) Über die Bevölkerung und dsn Aöoitsmarkt wird
rn den Jahren 198S bls 1990 eine Bundesstatistik au,repräsentativer Grundlege (MikrozensuB) durchoarührt.

. (2) Zweck des Mikrozansus lst 63, statistischo Anga-ben in tiefer tachilchor G[ederung üUer Oe gevöi[e-
rungsstruktur, die wirtschaftliche und solale lage der
Bevölkorun€. und der Famllien, aan meitsmarfit, aieb€nrflEhe Gllederung und Ausbildung d€r E w€rbsbo-
vötkerung sowie di€ Wohnverhättntssi Uereiurjtäfen.
Die Ergebniss€ sind Grundlege für politische Entschei-oungen in Eund und Ländgm.

§2
Erlpbungrelnhcitm

(1).-Eö€bungs€inh€iten sind personen, Haushalteund Wohnungen. Sie werdsn Ourch maihematisch€
Zulallsverlahren aut der Grundlage ron nacnen'oOäivergleichbarer B€zugsgröBen tluiwafrfUezi*l ausg+,wählt.

(2) ln den Auswahlb€ärk€nw€rden die E h€bungon in
qi: ly viil aureinand€rlolg€nden Jahren durctrgifrttrrt.
Jährlich wird mindestens €in Viert€l der Auswahl-bezirke
dirrch n€u in di6 Auswahl einzubeziohende Auswahl-
bezirke ersefzt.

(3) Enen Haßhalt blldsn als personen, di€ gomein.
sam wohnen uncl wirt3charten. Wer allein wirtsihattet,
bildet ein6n eigon€n Haushalt. porsonen mit meheren
Wohnungon sind in i6dereusgewählt€n Wohnung oinem
Haushalt zuzuordnen.

§3
If,oekmdc

(1) Oer Mikrozensus orhebl Msrt(mels übar p€rsönli_
che und sachlicho Vsihältnisso, die zur statietiechen
V_envendung b€Etimmt Bind (E tr€bungsmorftmels) oda,
die, voö€hatilich dar Rog€lung in s fi Ab3. i. der
Durchlührung d€r Silchprob€ aienen lt{lfsme*maley.

(2) Oi6. ErhebungsmerkmEle dürlen au, di€ lür di€'
maschinelle Weiterverarbeitung bostimmten Dalenträ-ger übemommen werden. Hilfsmertmale dürten nurgetrennt von den E fi€bungsmerkmalen auf gesondeatelür die maschinele W€iteruerart€ttung -Uestimmi-
Datenkäger übemommen werden, soweit sie nach s I IAbs,4 oder § 13 Abs. S venvendet werden düden]

§5
Erhcbongrncr*malc

!1) .Folgende E fiabungsm€rftmele ward€n iährlicherlragt:
1. G€meinda; Nufung d6rWohnung als all8inig. Woh_nung, Heupt- oder Nebenwohnung (s ItM;[;r€chtsrahmeng€3otrl; z.ht aer giuäani 'rn'är

wonnung undd€rp€r3onsn im Haushalt WOhnunos_
und.Haushaltlzugehörigk€it aowie famitienzu-saä.
menhsng (Zugehörigkett der p€rson il-;h;
Destimmten_Wo]rnung und einem b€sflmmt€n Hau!-
nerE Zugohörigkolt zu €iner b€stimmt€n Famllio; Arlder VerwandtBchalf, Schwägemchatt aer famif'fin-
flteneo€-r oin68 Haushalls); V6ränd9rune dor Haus-naltsgöBo und -zu8ammonsetsung s€lt d€r letsten
Eelragung durch Geburt, Tod oder Umzug; Bauatteä-
gruppo dor orstmals ln die Erhebung einUezogenen
Wohnungen; Geschtecht Oouurt"iai. unJ _-,fänit
Famllienstand; Eh€schlieBungsiat i Staatsangeh-e
rlgkelt

2. Ew-oöstätigksit, Arö€tts3ucho: Arö€itsloligk€lt;
Nichtoiry€ösräflgk€tt Xind tm VorscnuuttBl;-Strü:
ler, Studont;
a) tür E werÖstätige:

R€gelmä8ige odar golBgenltich€ Tätigkeit; Vo[-
zoit- oder Teflz€ittätigkeit Ursach€n äinsdr,6g-
lich der arteitsmarttbozogenen Or:nOe fti ietfzoittätigkoit belriststsr od€r unOarigteiiAröeitsvertrag: ndmdemeise gr;ated
wabhenflich6 A6€ttsz6it (nacn SUriOen inOTagsn) und tatsächtich in oer ea;crrtswdiä.geleistet€ Arb€itsz€it (nach Stundan unO fagän)'
soyvie.arb€ltsmar*tbezogona Grundo uno anörä
Ursachen tür d€n Unterschied: Ste[ung in Berut
W. irlschettslToig des B€triebes; lil, p"äon* ,ii
oinor.a,y€it€n E vy€rbstätigkeit zusatzfth: §toitung im Berull Wirtschattszweig deB B€triebes;
nomaletwsise gelsistete wöcheniliche Aöeits-
zeit (nach Stundsn und Tagen) unO tatsgctrtictr in
d€r Berichtswochs geleistets Arbeitszeir (nach
Stuftlon und TaEen);
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b) lür Aö€itslosa und Arb€itsuchend€:
Bezug von Arb€itslosengeld,'-hiile; Art' AnleB und

o"uü o"t Arbeit$uche; Art und Umlang der
oasuchtan Tätiqkslt Var'ügbark€il lür eine n€ue I

irt itsüerra: Giünde lür die Nicnwerlügua*eit
riä"it'üi, Äutuitduns, bost€hande Tätisk€it und

andero Umständs):

c) lür NichtetweÖslätigo:
lrüherE E w€rbstätigkeit Zsltpunkt 8d'io aÖ€it3-
marktbezo€ene und andere Boendigungsgru-no€
itiiob r"taä ratigr"E wittschaftszweig und stel-
lung lm Bon d€r leEten Tätigkeit

d) lür Kindor im Vor8chulsltei
Besuch von Kind€Oä.ten;

e) lür Schül€r und Studenton:
Art der b€suchton Schulo odor Hoch3chul€;

3. Art des üb€ruiegsndon Lrbensunlsthelta (EnYeös-- iari"x"it Arbeltilosengcld. +llf€; Rent6. Penaion;
üniäÄ"it outcn at€m, Ehegatton odsr sndsr€; aigs-
i"a-ü"t occn' v"tmletung' znlen, Atentoil: sozial-
üirr": 

"on"t-ie" 
Umer3tai{zungon); Art der öllentllchen

i"ni"n, p"i"ion"n unt€IEll€dert nach €igenor oder
witwen-, Weis€nr€nte, -p€nsion (&üoiterßntenvar
sicherun$ KnapP3chattlicho Rentenwßichorung;
Änoesten-tententenversich€rung: Ponsion:. Krieos-
ootärentq Unlallveßicherung: Rante eu8 dem AUB-

änJ: üurise öttsntliche Renlo); Art d€r sonstigen
ili",itr",tt"i und pdvatan Einkommen (wohngold:

sä"ittirr"; Bfföd; sonstlge öftentllche Unterst'i('
.*$ B"t;"Utt"nts; Alt€nt€il; 3l9eng3 Vermögsn'
Znön; Letstungen eus dor Lrb€nsvetEicherungi
üermieiung, Vetpachtung; ptivat€ Unto?stützungon);
iorri oa" äo*itichon Notto€inkommena nach En-
iommensklassen in einor Stal{elung Yon mindegtens
1 50 Oeutsch€ Matlq

4. Zugehörigkeit zur gegetzlich6n Krank€nversiche'' i*ä n""tt Kasssnart€n, ZlgahÖrigkeit zur privaten
Kra-nkenversicherung sowie Sonstigor Anspruch aüt
ki"ni"nr"t"oorng; Art d€8 verslcherungsvothält-
nisses; zusätslich€r giveter Krenkonversichsrungs-

"cnrti 
ea Oea versicherungsvsrhältniss€s (pf, icht-'

träiwittig versichert) und Zw€ig d€rgesetdichen Ren-
ien"ets'ict e.ng zur Zalt dsr Eösbune und ln den

tetaen zwoll uonaten davoc Zahlung von Beiträg€n
in Oer gesetatcngn Bant€nveraicherung selt dem

1. Januer 1924

mit sinBm Auswehlsatzvon I vom Hundert d€r B€völke-
rung:

5. Anzshl der Urleubs- und E holungsreison von lünt
und mehr Tagen; Zahl der beteilieien Haushaltsmit'
gliedec Beginn und benutztos V€rtehrsmitlol; bol

Äuslandsreisen auB€rdem: Zellsnd; bei lnlandBr6i-
sen euoerdem: Art Zel; Dauer und Untsrkunllsarl

mit einem Auswahlsatz von 0,1 vom Hund€rt dsr Bevöl'
ksrung.

(2) Folg€nde E trebunCametimelewotden ab 1985 lm
Abstand von zw€i Jahren er{ragt:

1. ausoeübter Berul in dor otston und iloiten odsr in' 
J"ii"taen et*töstätigkeiti Mertmal€ dss ausgeüb'
ien geiuts uno oes &beitsplatsos unt€r besond€rsr

Berucksichtigung d€r Anlorderungon des Arbeite-
marktes: Stellung im B6tri€b; Berufs' und Betriebs'
wechsel;

2.höchster SchulsBchlu8 en ellgem€inblldenden
Schulan: Art, Dauer und AbschluB dar lchulischen
und Draktischan Borutlausbildung 8ov'vie der b€n'jßi'
ch"n Fottbitdung und Umschulung; Hochschuleb''
EchluB nach Art und Hsuptlschrichtung;

3, b€i Ausländem: Aut€ntheltsdauor' Zehl und Alter der
im Auslcnd lob€nd€n Kinder, im Au§land lsbend€r
Eh€gatta od€r Eltsmi

4. Art und GröB€ dss Gobäudos mit Wohnraum, Nut'
zung der Wohnung als Egentümer' Hauptmieter odet
Untermienec EgBntumsrvohnung' Freizeitwohnung:
Enzugsishr dss Hau§helt$ Ausststtung der woh-
nung mit xüctre, Kochnische, Bed oder Ousche und
wC;An d6r 8€h€izung und der Heizonotgiei Fläche
dor gEsemten Wohnun$ Zahl dar Bäumo mit sechs
und mehr qm und der davon untervermielet6n odar
gewetblich genutrlen Räume; Baualtersgruppe:
L€€rst€hen der Wohnung
bei wrmlotstan Wohnungen augeElem:
Höho dor monatllchon Mi6to und der Nebenkoslen;
grtagigune od€r Weglall d€r Ml€t3; Nutzung el8

ol"n"t-] wä*"-, Berulg- otter GeacHiftamiettott-
nungi
bei Nutamg d€r wohnung dutch den Egßntüm€r
auBerdem:
Art und Jahr d€s E warbE

mit einam AuswahlBatr vott 1 Ygm Hunderi d'r Bevölke-
rung.

(3) Fol$nd€ Ertrebungsmerkmale werdon lm Ab-

1. b€i E{verbstätigBn sowie Schülam und Sludontan:
Gemeintte det Alt€lts- od€r Ausblldungsstätte;
hauPtsächlicfi benutst€3 Verk€hrsiittel; Enttsmung
unO-Zelt"t tt 

"nd 
tür don Wog zur Artolt3- oder Auc'

blldungsstätte
ab 1985 mit einem Au3wahlEatslron 1 vom Hund'rt (br
Bevölkerung;

2. Dau€t €inor Krankhelt oder Unlalh'erlotsung; A,t dos
ÜnHle: Art und Dauar dor Behendlung; Daucr einar
tuüaltsunfähigkoit; Vo6orgo gee€n Krar*helttn;
Krenkhollsri3iken;

3. amtlich anerkannto Behind€tlen€igenschetl urld
Grad d€r B€hinderung

eb 1986 mit sinem AusweNsatz von 0,5 votn Hund€rt
der Barölkerung;
4. Art det privst€n und betriBblich€n AltorBvorsqgp'

Höhe der Leb€nsvoßicherung nach Versich€nmgs'
summenklassen

ab 1986 mit €inem Auswshlsatr von 0,25 vom Hund€rl
der Bevölkerung.

§8
HÜhmifm.l.

(1) Hllt3motklnd. sind:

l. Vor- und Famllionnsmen dsr Haushaltsmitglisdec

2. T€lsfonnummgli
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3. StraBe, Hausnummer, Lage der Wohnung im
c€bäude:

4. Vor- und Familienname daa Wohnungsinhab€rs:
5. Name d8r Arboitsstätts.

,_(2) Das Hillsmo?kmel Name d6r Arboits8tätte nachAbsatz 1 Nr. s darf nur tur überprüt ns oei-irärd;ri;oer EIwertstätigen zum Wirtschattszwoig vorw€ndsi
w€rden.

§s
Aurlunftlpfllcht

(1 ) Auskunttsgllichtig sild
1. zu d€n lvbfimden nach s S Abs. 1 Nr. 1 bis 4, Abs. 2

Nr. I bis 3 und Abs. O Nr. 1, 3 und 4 sowi€ nach § 6Abs. 1 Nr. 1,3 und 5 alte Volliährigen odereinen di+
n€n Haushatt lührenden Mlndgriährigen, auch für
minderiährigo Heushattsmitgtieder. Für voiljährige
Hausheltsmitglieder, die w6gen einer Behlnderuig
Belbst nicht Aßkunlt geb€n können, ist iedEs andeä
auskunltspllichilge HaGhaltBmitglied auskunfls-
ptlichtio. ln Gomeinlchetts- und Anstaltsuntertüni-
ten bt für PeBonen, dle wegen einer Behinderung
od€r w€gen Mlnd€rrährigkstt Balbst nicht Ausfunfr
g6bon könnsn, der Lritcr d6r Elnrlchtung auskunlts-
pf,lchtig. Dle Auakunftspf,icht rür Oritte erstrecft sich
aut die Sachwrhatte, dio dam Auekunttspltichtigin
bekannt sind, Sie €ntfällt, wsnn dio Ausküntto dläh
olne VerltEu€nspeßon ortollt w€rd6n;

2. zu den-Merkmalen nach s 5 Abs. 2 Nr.4 und § 6Ab3. I Nr. 4 dle Wohnungsintraber, ersata,veisläiä
nach Nr. 1 AuskunftBpllichilgon.

(2) P€Eonon mit m3hr€ron Wohnungen Bind tür lsdoausg€wählte Wohnung.au3kunttspltichtig nach 
-Ab-

§aE 1 Nr. I und 2.

. (3) Wlderspruch und Anlechtunesklago gegen dioAuflbderung zur Auskunn8€rteltunö naci A6;äü; iund 2 hab€n k€lns aufschieb€nde Wirkung.

. .(4) Dle Auskünfte aib€r des Med(mal EheschtiegunoE.jahr in s 5 Ab8. 1 Nr. I sowie die t 6,fi;b ;;ä; sAb!. I Nr. S, Abs. g Nr. 2 und § 6 Abs. 1 Nr. 2;inää:willig.

§rö
Erhcbungruodruclr

. (1) Dle Ehebung3vordrucke könnan maschinenloa-
bar Oestaltet w€rden. Si€ dürfen koine fragen üboi pei-
8önlicho oder lachliche V€rträttnlsle entnalen, Oü 6Uer
die Merkmat€ nach don s§ S und e ninauseetten. Oen
lnhelt der Frag€n zu den E hebungsmerkmalän nach § Slogrl^die Bundesr€gtorung durch necnrsverodnung ääzusttmmung dss BundgBaet6 fesl.

(2) Dle ln den Eräebung3votdrucken onlhaltensn Fra-
9".n !-<g_np.n mündtich gegonübsr dem tnterviewer odirscnfi ntlch bsantwort€t w€ßl€n-

_ (31 Der Auskunltspf,ichtige kann die in den Elro-
bungsvördrucken €nthaltenen Fragen gem€insam mitandsrrn Hawhallsmltgliodsm oOei lOialctr altein aui
6inom €lgsnen EoCan boantwü16n.

(41 Bel_achdflllcher Auakunftsertailune 3ind die au&gafilllt€n E iebung3vordrudr.
a) unvazügllch dem lnterulercr äuszuhändigen oder in

v€rBc,lrloslencm Umschleg zu äbergeben oder
b) lnnerhalb 6inor Woch3 b€i der Eh€bun$st6lle abzu-g6bon od€r dorflrln aut Kost€n dsB Auikunftsplllch.

tlgon zu üb€rBondsn.

B€i Abgabo in vor8chlosaonem Umschlag Bind Vor_ und
Famillenname, Gemgindc, StreBe und Hausnrmme, aul
dem Umschlsg anzug€bon. B€l Abgab€ von Erhebungi-
vordrucksn tür m€hrsrB pcrsonen elnes Haushali in

§7
Ert.bungalt ll.n

.. E i€bungsstellEn tür d€n Mikoszensus Bind dio sta-rsuscnen Amter der Länder.

§8
tnt!M.r.r

(1) Für di3 Ehabung soll€n lnt€rviower €lngesetst
werden. Sio sind von den Eriebungsstellcn aus;uwäh:
len und zu bestellen.

. (2) Die lnt€Mewer dürl€n die au3 dor lnt€Mow€rtätio.
keit g€wonnenen E k€nntnisso obe, rusruiüsdtiäf,_
tigs nicht in anderen Varlahren odertüranAeoiüecL
vorwenden. Sie sind aul dic Wahrung Ces Statisilio;h€imnisses und zur Geh€imt anui'e 

"rcr,- "oil[i,Erkenntniss€ üb6r Auskunrtapf, lchfl g"i"tfftf]if, rr r"i-prichten, die gel€Cenilich der lnt.Mewortätigkoitg€wonnen wordon. Die Vorpfrichtung gllt auch iachEeondigunc der lnt€M6we.tätigk6it.

(3) Dle lnte'.i6wer müss€n di6 Gowähr tü, Zuverläs.
sigk€lt und V€rschwi€genhelt bieten. Sie düden nlclrt
einge8etzt werden
1, in der unmitt6lbaron Nähe ihr€r Wohnung (Nachbar_

schatt),
2. w€nn aufgrund lhrEr b€rufiichen Tätigkeit odor aus

andsren Gründen zu besorgon ist, daß Bkenntnisse
aus der lnteruiswodätigkait zu Lästen der Auskunfts-
pllichtigon g€nutzt werden.

_ 
(4) Oie.lnteMewer sind v€rpflichtot, di6 Anw.isung€n

d€r Erhebungsstellen zu b6folg€n. Bel der Auaübüng
ihr€r lntervi€wortäligksil hab€n Bich die lnterviewerausl
zuw€i8en: Wohnungen dü,len sio nur mit Zustimmung
eines Vertügungsbor€chttgilen b€tr€ten.

(5) Dio lntowiew€r sind bor€chilgil. ln die Edr6bun$-
vordrutka, Bowelt sie Voraßseuung fOr Oie orOnunös-gemäBo D-urchführyng d€r lnteMow.näilCke[ alna, älaAngabsn üb€r dia Zahl de? Heushatfe in 

-Aei 
Wäf,-nrni

und der PeBonen lm Haushelt, das lr€rst€hon d6;
Wohnung, den Vor- und Familiennaman de3 angetroffo-
n€n Auskunttspltichtigen (§ 6 Abs. I Nr. t) söwie Oie
Hiltsmgd(matr nach s 6 Ab3. t trtr. g selbst einzutrigJn.Dlei gilt auch für weitore Entregungon in Oie EÄJ
bungsyordrucko, wenn und soweladie-Ausrritripnrch-
tlgen €inv66tanden sind.

(6) Die lnt€ivlow€rslnd übsrlhrB Rechto und plllchten
zu b€l€hren.



verschlossenem Umschlag 9enügen aut dem Umschlag
Oie AngaUen eines auskunttspllichtigen Haushaltsmit-
gliedes.

{5) Zur ordnungsgemäßen Durchführung der lnter-

,iJiL,Iaiisk"it 
"ln-d 

d'ie Angaben nach § I Abs 5 satz 1.

ärJvlrrä"ä", des lnleruiewers mündlich, die vor und

r"rir[nn"]""n der übrigen Haushaltsmitglieder (§ 6

il;:'i Nr. 1) sowie dei vor- und Familienname des

Wänrngtinh"U"rs (§ 6 Abs. 1 Nr' 4) mündlich oder enl-
sprechend Absatz 4 schrittlich mitzuteilen'

§ 11

Trennung uttd Löschung

(1) Oie Hilfsmerkmate nach § 6 sind vor der Über'
na'trÄe Oer ErneUungsmerkmale aut die lür die maschi-
netle weiterveraöeitung bestimmten Oatenträger von

di"""n., trennen und gesondert aukubewahren'

(2) Die Erhebungsvordrucke einschließlich der Hills-
me-rXmare sind spätestens vier Jahre nach DurchfÜh-
rung des jährlichen Mikrozensus zu vemichten'

(3) Die Ordnungsnummern sind mlt Ausnahme dgr
tlrmmer Oes Auswahlbezirkes zu löschen' sobald die
2usammerinänge zwischen Personen und Haushalt
so"ie xarsn"ä und wohnung durch Nummem' die

einen Rückgritl aul die Hiltsmerkmale und Ordnungs'
nrrr"tn aüsschließen, lestgehalten worden sind' Die

i,lrrrä,0"" aus*ahlbezitks ist nach AbschluB derAut-
6ereitung d€r letzten Erhebung nach § 2 Abs 2 zu

löschen.
(41 votr und Familienname sowie Gemeinde' Straße'

ffjri^-rer' der betragten Personen dürlen lür die

ö;;;frffg von Folsebekasunsen nach § 2 Abs 2
i"*"nJäirrtru"n. Siä dürfen auch als Grundlage lür
ii" ö"*innrng g"eigneter Haushalle zur Durchlührung
äer Siatistit Oliwirtschatlsrechnungen privater Haus-
halte herangezogen werden'
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§ 12

Untortlchtung

Dle Auskunttsptlichtigen sind schrittlich zu unlerrich'
ten über

1. Zweck, Art und Umtang der Erhebung (§ 1)'

2. ErhebungB- und Hiltsmerkmale (§ 3 Abs' 1)'

3. die statistische Geheimhaltung,

4. die Auskunftspllicht und die verschi€denen Möglich''' 
X"if"n, if't zu äntsprechen (§ 9 Abs' 1 und 2' § 10)

unO Oie frelwittigkeit der Auskunttserteilung (§ I
Abs.4),

5. den Ausschluß der aulschiebenden Wirkung von- 
il-iierspiucr, und Anrechtungsklage gegsn die Aul-
lorderung zur Auskunttserteilung (§ I Abs' 3)'

6. Trennung und Löschung (§ 11) und

7. Rechte und Pllichten der lnterviewer (§§ 8' 10
Abs.5).

§13
Test€ihebungen mit lreiwllllger'Auskun'tserteilung

(1 ) Zur Prüfung, ob in künttigen Mikrozensuserhebun'
gen g"n. oder Gilweise aut die Auskunftsptlicht ver-

zichtet werden kann, werden zusätzlich in den Jahren

'geS 
Ui" 1987 Testerhebungen mit lreiwilliqer Aus-

kuntfserteilung im Rahmen der Erhebungsmerkmale
J"" S S .ir "iä, Auswahlsalz bis zu 0,25 vom Hundert
der Bevölkerung durchgetührt'

(2) Oen Testerhebungen sind alternative Vertahren
.rLänd" zu legen' Hierbei dürlen über die Hilfsmerk-
maie nacn § 6 hinaus weitere nicht personenbezogene

ü"ritäi" ädaßt werden, die der Durchtührung der

i"si"ttt"nrng"n einschlieBlich ihler m€thodisch6n
Auswertung dienen.

r3l Bei der Festlegung der altemativen Vertahren

".X Ä-""äz ,no oät .ltnooi"chen Auswertuns der

i::i;;;;fi ;irkt €in lvissenschattlicher Beirat mit'

ö.i eeirat s;tzt sich zusammon aus zwei Hochschul-
Lt'i"- 

"rr 
0", Oebiet der Statistik und zwei vertretern

ä;ä;;lü;üne' Der Beirat wird vom Bundesmini-

Ii"r-d". r"^"it 
""1 

üorschlag des Vorstandes der oeul-
]cI;öi;il;iit"hen Gesellsihaft beruf en' Die Tätiskeit

im Beirat ist ehlenamtlich'

(4) Für die Durchlührung der Testerhebungen ein-
schtienticn ihrer methodischen Auswertungen übermil-
t"tn oi" t"t"ta"u"ttörden den Erhebungsstellen aufJ€r'
iängen oie Dalen der Enwohner, die in den auf dor
örulOtage Oer Zulallsverlahren nach § 2 Abs' 1 Sarr 2

ausgewählten G€bäuden wohnen:

1. Vor- und Familienname'

2. Tag der Geburt,

3. Geschlecht,
4. Staatsangehödgkeit'
5. Familienstartd.

(5) Die Merkmalo nach den Absätz€n 1,2 und 4 solvie
dieüeiOen festenebungen zur Kennzeichnung stalisti-
i"lr". zra".r"nhänge verwendeten Numm€m (Ord-

nrno"ttr-aeal dür{en mit Ausnahme der Dalen nach
Äu"äüi Hr. r und Hillsmerkmale nach § 6 8ul dio lür di€

m""c-nin"f fe Weiterveraö€itung bestimmten Dalenträ'
o€r übernommen werden. Oie Oldnungsnummem eln-
3"irfüoi.n der Nummer des Auswahlb€zirks und di€

ü;'fi;b nach Absatz 2 Sats 2 sind, soweit sie einen

äU"igtitf ad die Hillsmerkmale ermöglich€n' sPätB-

steniam 31 ' Oezember 19gO zu löschen'

16l Die Dalen nach Absatz 4 Nr' 1 und Hillsme]kmale

"r"i i'd"ino g"aondert aukub€wahren' Die oaten und

ü]ii"rn'"tx."-r"-jo*iedi€Eriebungsvordruckosind-spä'
iesieni z*ei .tatrre nach Aulbereltung der let'en Erhe'
bung nach Absatz 1 zu vemichten'

(7) Zu untenichten lst über Zweck, Art und Umlang

aei'testertrebung. die statlstische Geheimhaltung

sowte Uoer die Löschung und Vemichtung nach d€n

Absätzen 5 und 6.

(8) Erpebnisse derTosterhebungen' nach den€n ganz
oalr teil-weise aut die AuEkunllspllicht vetzichtet wer-
O"n x"nn, sind unvezüglich zu berücksichtigen' Die

iundesregierung wird ermächtigt' durch Rechtsverord-
;*s ;il Zustimhung des Bundesrates, unbeschadst
J"rä"[rng diesea Gesetzes, die Merkmale 1-"!h § I
Äüs. e zu e-rwEitem, tür di€ die Ausküntte lreiwillig slnd'



§14
Stichprobcnarhabungen ilb!r Arbaitskrättc

in dcn Europäirchan Gcmcinschaft n
(1) Dls §§ 2 bis 12 und ls rincten entsprechende

Anwendung aul die durch unminelbar geltendo Rechts_
akte der Europäisch6n Gemeinschatten angeordneten
Stichprobenerhebungen über Arbeitskrätte, sow€it die
Msrkmale dies€s Gesetzes mit dan Merkmalen der
Stichprobenerhobungen übereinstimmen und sich aus
den Rechtsakten dor EuropäisDhen Gemeinschaftan
nichts anderes ergibt. Die Merkmale in der Fassung des
Artikels 4 der Verordnung (EWG) Nr. g53O/94 ,des
Rates vom | 3. oezemb€r 1 984 zur Durchlührung einer
Stichprobenerhebung über Arteltskrätt6 im Frühiahr
1 985 (Amtsbl. der EG Nr. L g3o/t ) sind auch insoweit,
als sie über di6 Mertmalo dieses Ci€sElzes hinau6g€-
han, den Mertmalen nach § 5 Ab8. .t gleichgestellt.

(2) Soweit Merlmal€ der Stichprob€nerh€bung€n
übor Arbeitskrätte dio Merkmala nach Absatz 1 üb6r-
schreiten, sind die Auskünft6 ftEiwillig. Die s§ 2 bis t 2
und 1 5 finden mit Ausnehme der Vorschrillen über dis
Auskunttserteilung ontsprBchende Anwendung.

(3) Die Erhebungen nach digs€m Gesetz und die
Stichprobenerhebung€n nach don Absätz€n I und 2
können bei den ausgewähll€n Haushalten und perco-
n€n zur gleichen Z€it mlt gomeinsamen, 3ich ergänzen_
den E hebungsuntedegen durchgeführt und g6m;insam
ausgewerlel wsrden.

§15
Vcöot der Reldenillizlcrung

(1 ) Oie au, Grund dieses Gesetzes ertobenen Merk-
male dien€n ausschlie8lich statistisch€n Zwecken.

(2) Bne Zusammentührung von Merkmalen nach
Absatz 1 oder von solchen Merkmalen mit Dalen aus
anderen statistischen Erhebungen zum Zweck der Her-
stellung eines PersonenbezuEs au8ertalb der statisti-
schgn Aulgabens16llung dies6s Gesetzes ist unlersagt.

§16
Stratyorschritt

- Wer entgegen § 15 Abs. 2, auch in Verbindung mtt
§ 14 Abs. ! Satz t oder Abs. 2 Satz 2, r..lertmareäJei
Daten zusammenrührt, sobald die Me*mate nactr § GAbs. 1 aut für maschinelle Weiterverartritung b+,
stimml€ Oatenträger übernommen worden sind, wird mit
Freiheitsstrate bis zu €inem Jahr oder mit Geldstral;
bestratt.

§ 17

Borlln-l(leuc€l

Oieses.Gesetz gilt nach Maßgabe des s I 3 Abs. I des
Oritten Uberleitungsgesetzes auch im Land Berlin.
Rechtsyerordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes
erlassen werden, gelten im Land Berlin nach s 14 des
Driüen Uberleitungsgesetzes.

§18
lnkrrlttrctefl

. Dieses Gesetz tritt am Tag€ nach dor V6rkündung in
Kraft. Gleichzeitig triil das Gesetz über die Durchtüh-
rung einer Repräsentativstatislik d€r Bgvölkerung und
des Erweösleb€ns vom 21. Februar tg8{t .(BGB|. I
S. 201 ) außer Kratt.

Oas vorstehende Gesetz wird hiermit ausg€lertigt und
wird im Bundesgesetzblatt verkündet.

Bonn, den 10. Juni i985

Der Bundespräsident
Weizsäcker

Oer Bundeskenzler
Or. Hetmut Kohl

Oer Bundesminister des lnnern
Dr. Zimmermann
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V.2 Gesetr
zur Anderung des GeseEes zur Durchführung einer Repräsentativstatistik

i.iberdie-BevölkerungunddenArbeitsmarkt(Milaozensusgesetz)
und dei GeseEes über oie-statistir rur Bundesilecke (Bundesstetistikgesetz)

Vom 17. Dezember 1990

(BGBI. I S. 2837)

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates
das lolgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Gesetz zur Durchlührung einer Repräsentativ-
stalistik über die Bevölkerung und den AöeitsmarK
(Mikroz8nsusgeselz) vom '10. Juni 1985 (BGBI. I S. 955)
wird wis lolgt geänderl:

§ 1 wird wie folgt geänderl:

a) ln Absalz 1 werden die Jahreszahlen .,1985 bis
1990" durch ,,1991 bis '1995" erselr.

b) Absatz 2 Satz I erhält lolgende Fassung:

,,Zweck des Mikrozsnsus ist es, statlstische Anga-
ben in tieler lachllcher Gliederung über die Bevölke-
rungsstruktur, die wirtschattliche und soziale Lage
der Bevölkerung und der Familien, den Arb€itsmarkl
sowie die berufliche Gliederung und Ausbildung der
Erwerbsbevölkerung bereitzustellen."

2. ln § 3 Abs. 2 wird ,,oder § 13 Abs. 5" gsstrichen-

3. § 5 wird wie tolgt geändert:

a) ln Absatz 1 Nr. 3 wird die zahl ,,150" durch,,300"
ersetzt.

b) ln Absalz 1 Nr. 4 wird hinter den Worlen "1 vom
Hundert der Bevölkerung" das Semikolon durch
einen Punkt ersetzl. Absalz 1 Nr. 5 wird gestrichen.

c) ln Absalz 2 wird im Einleitungssatz die Jahreszahl
,,1985" durch "1991" erselzt.

d) ln Absalz 2 Nr. 3 wird nach dem wort ,,Eltern" das
Semikolon gestrichen.

e) Absatz 2 Nr. 4 wird gestrichen.

l) ln Absatr 3 Nr. 1 wird die Jahreszahl ,,1985" durch
,,1991" erseta.

g) ln Absalz 3 Nr.3 und 4 wird die Jahreszahl "1986"jeweils durch ,,1992" erseta.

4. § 9 wird wie folgt geändert:

a) ln Absatz 1 wird die Nummembezeichnung 'l ge-
strichen und Satz 1 wie folgt gefaßl:

-Auskunttspllichtig sind zu den Merkmalen nach § 5
Abs. 1 Nr. 1 bis 4, Abs.2 Nr. 1 sowis nach § 6 Abs. 1

Nr. 1, 3 bis 5 alle Volliährigen oder einen eigenen
Haushalt lührenden Minderiährigen, auch lür min-
dsiiährige Haushaltsmitglieder." :

in Sal2 5 wird das Semikolon durch einen Punkt
ersgtzt.

b) Nummer 2 wird gestrichen.

c) ln Absatz 2 sind die Worle "Nr. 1 und 2" zu strei-
chen.

d) Absatz 4 erhäll lolgende Fassung:

"(4) Die Ausküntle über die Merkmale Eheschlie-
ßungsiahr in § 5 Abs. 'l Nr. 1 und zusätzlicher
privater Krankenversicherungsschutz in § 5 Abs. 1

Nr. 4 sowie dis Merkmala nach § 5 Abs. 2 Nr. 2 und
3, Abs. 3 und § 6 Abs. 1 Nr. 2 sind lreiwillig."

5. § 13 wird gestrichen.

6. ln § '14 Abs. 1 Satz 2 werden die Worto ,,der V6rord-
nung (EWG) Nr. 353U84 des Ratss yom 1 3. Dezember
1984 zur Durchtührung einBr Stichprobeneöobung
über Arbeitskrätte im Fruhiahr 1985 (Amtsbl. der EG
Nr. L 330/1)" durch die Worte "der Verordnung (EWG)
Nr. 3044/89 des Ratas vom 6. Oktober 1 989 zur Durch-
lührung einer Stichprobenerhebung über Aöeitskrätte
im Frühjahr 1990 und 1991 (ABl. EG Nr. L 292y2)"
erselzt.

7. Es wird folgender § 16a neu eingefügl:

,,§ 16a

§§ 23 und 24 des Bundesstalistikgasetzes vom
2z.Jan|.Ja( 1987 (BGBI. I S. 462, 565) linden t(eins
Anw6ndung."

Aruket 3

Oieses Gesetz tritt am L Januar 1991 in Kratt.

Das vorslehende Gesetz wird hiermil ausgetertigt und
wird im Bundesgesetzblatl verkünd6t.

Bonn, den 17. Dezember 1990

Oer Bundespräsident
Weizsäcker

Der Bundeskanzler
Dr. Helmul Kohl

Der Bundesminister des lnnern
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V.3 Verordnung
zur Durchftihrung einer Repräsentativstatistik über die Bevölkerung und den Arbeitsmarkt

(Mikrozensusverordnu n g)

Vom'14. Juni '1985

(BGB|, I S. e67)

Auf Grund des § 10 Abs. 1 Satz 3 des Mikrozensus-
geselzes vom 1 0. Juni 1 985 (BGBI. I S. 95S) verordnst
die Bundesregierung mil Zustimmung des Bundesrates:

§1
Zu den Erhebungsmerkmalen nach § 5 Abs. 1, 2 und

3 des Mikrozensusgesetzes wird der lnhalt der Fragen
wie tolgt lestgelegt:

burgi Marokko; Niederlande: Noruegen: öster-
reich; Polen: Portugal; Schweden: Schweiz:
Spanien; Tschechoslowakei; Türkei; Tunesien:
Ungarn: Vereinigte Slaaten von Amerika (USA);
übriges Ausland (einschließlich sonstige briti_
sche Staatsangehörigkeit); staatenlos.

2 Zu§5Abs. 1Nr.2
2.1 Enrverbs- oder Berulstätigkeit in cter Berichts-

woche:
regelmäßig; gelegentlich; nicht erwerbs- oder
berufstätig;

2.1.1 Für Erweöstätige:
a) Tätigkeit: Vollzeit; Teilzeit;

§) Gr;)nde für Teilzeittätigkeit:
Schulausbildung oder sonstige Aus- und Fort-
bildungl Krankheit, Unfalllolgeni Vollzeittätig-
keil nicht zu linden; Vollzeittätigkeit nicht
gewünscht: sonstiges;

c) Arbeitsvertrag: betristet: nichl belrislet;
d) Zahl der normalerweis€ je Woche ggleisteten

Aöeitsstunden und -tage;
e) Zahl der tatsächlich goleisteten Arbeitsstun-

den und -lege in der Berichtswoche:
t) Grund lür den Unterschied zwischen tatsäch-

lich und normalerw€ise geleisteter Arteitszeit:
Krankheit, Kur, Heilstättenbehandlung; Ar-
beitsschutzbestimmungen, auch Multer-
schaft; Urlaub, Oienstbefreiung; A,beitsstrei-
tigkeiten; Schlechtwetterlage; Kunaöeit;
Autnahme einer Tätigkeit in der Berichtswo-
che; Be€ndigung einer Tätigkeit in der Be-
richtswoche; Arbeitsstunden zu anderen Ter-
minen geleistet (auch gleitende Arbeitszeit);
Teilnahme an Schulausbildung, Aus- uncl
Fortbildung außerhalb des Betriebes; Feier-
tag: sonstig€ Gründe bei g€ringerer Aöeits-
zeit: Ausgleich türzuw6nig geleisteteAöelts-
stunden zu anderon Terminen (auch gleitende
Arbeitszeit); Überstunden: sonstig€ Gründe
bei höherer Arbeitszeit:

9) Stellung im Berul:
Selbständiger ohhe Beschättigte; S€tbständi-
ger mit Beschäftig(en; mithetlender Famitien-
angehörige[ Mitheltender in einem vom Haus-
halt selbstbewirtschatteten landwirtschaftli-
chen B€trieb; Beamt€r, Blchte,: Angestellten
Arbeiter, Heimaöeitef kaufm./techn. Auszu-
bildendor; gewerblich Auszubildencler; Zeit-l
Berulssoldat (einschließlich BGS und Bereit-
schattspoliz€i); Grundwehr- und Zivildienstlei-
stendeG

h) Wirtschaftszweig des Betriebes, der Firma
usw.;

I
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1 .13

1.14

1.15

Zu§5Abs.1Nr.1
Gemeindename:

Hauplwohnung; Vorhandensein einer woiteren
WohnunE in der Bundesrepublik Deutschland
einschlioßlich B6rlin (West);

Zahl der Haushalte in der Wohnungi

Zahl der Personen im Haushalt;

Angäbe der Zugehörigkeit der person zur ausge-
wählten Wohnung:

Angab€ der Zugehörigk€it d6r person zum aus-
gewählten Haushalt;

mil der ersten Person in der Erhebungsliste (bzw.
dessen Ehegatte) verwandt oder verschwägert:
Ehegatte; (Schwieger-) Sohn/-Tochtec Enkel,
Urenkel: Vater, Munen Großvater, -muttefi son-
stiga verwandte oder verschwägerte person;
nicht verwandt oder verschwägerti

Veränderung des Haushalts seit der letzlen
Befragung durch:

Geburt; Zuzug; Tod; Fortzug;

Baualtersgrupp€ der wohnung (soweit erstmals
in die Erhebung einbezogen):
vor 19721 1972 oder später:

Geschlecht
männlich; weiblich;

GeburtsiahI

Geburtsmonat:

Januar-Mai; Juni-Dezembef

Familionstand:

ledig; verheiratet; verwitwet: geschieden;

EheschließungsJahrderietzigen bzw. letzten Ehe;

Staatsangehörigkeit (Land):

Deutsch; Algerien; Belgien; Dänemark: Frank-
reich: Griechenland; Gro0kitannien und Nordir-
land; lrland (Rep.); ltalien; Jugostawien: Luxem-
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2.1.2 Für Personen mit einer zweiten Erwerbstätigkeit
zusätzlich Angaben zur zweit€n Erweöstätigkeit:

a) Stellung im Beruf

. SelbständigerohneBeschättigle;Selbständi-
ger mit BBschätligten; mithellender Familien'
angehöriger Beamte( Fichter Angestellter:
Arbeiter, H€imart€iteG käutm./lechn. Auszu-
bildenden gewerblich Auszubildendec Zeit'l
Berulssoldat (einschließlich BGS und Bereit'
schattspolizel);

b) Wirtschattszweig des Belriebes, der Firma
usw':

c) Zahl cler normal€rweise ie Woch€ geleisteten
Arbeitsstunden und -tage;

d) Zahl der tatsächlich geleisteten Arbeitsstun'
den und -tage in der Berichtswoche;

2.1.3 Für Arbeitslos€ und Arbeitssuchende:

a) Bezugvon Arbeitsloseng€ld/'hilte:

arbeitslos mit Atbeilslosengeld/-hllle: srbeits'
los ohne Arbeitslosengeld/-hille; nicht
arbeitslos:

b) Aöeitssuch€ 8ls Nichletwerbstätigen

nach Enllassung: eig€ner Kündigung; lroiwilli'
ger Unleörechung; Ub€rgang in den Ruhe-
stand; sonstigBs; nicht arbeitssuchend;

Aöeitssuche als Erweöstäligen
wegen bev$stehendon Verlusls oder Beendi-
gung der gegenwärtigen Tätigkeit; z L nur
Übergangstätigkeit: Suche nach 2. Tätigk€it:
b€ssere Arb€itsbedingungen gesuchl: sofl sti-
ges; nichl arb€itssuchend:

c) Arbeilssuche (2. Z. b,rtt. in den letzten vier
Wochen) durch:
Aöeitsamt privete vermittlung: Aulgab€ von
lnseralen: Bewerbung aul hserate; direkte
B€werbun$ persÖnllch€ Verbindung; sonsti'
ges; Suche noch nicht aulgenommen; Such€
abgeschlossen (Aröeitsaulnahme in Kütz€):

d) Arbeitssuche selt:
w€niger als t Monat; 1 bis unter 3 Moneten;
3 bis unter 6 Moneten: yr bis unter I Jahn
1 bis unler 1t/e Jahren; I V: bis unter 2 Jahren;
2 und mehr Jahr€n;

e) Art der gesuchlen Tätigkeit:
Tätigkeit als Selbständigei
Tätigkeit als Arbeitn€hmen
nut Vollzeittäligk€it; nur Teilzeittätigkeit; Volh
zeiltätigkeit gegeben€nlalls Teilzeittätigk€it;
Teilzeittätigkeil gegebenenlalls vollzeittätigF
kei[ sonstiges;

,) verlügbar tür eine neue Tätigkeit innerhalb von
zwei Wochen:
vertügba6

nicht verlügbar wegen:

Krenkheit; Ausbildungi noch best€hender
Tätigkeit; sonstiges;

2.1.4 Füt Nichterwerbstätige:

a) Frühere Erweöslätigkeit:
erwerbstätig gewesen; noch nie erweöstätig
gewesen:

b) Be€ndigung der lrüheren ENverbstäligkoit vor
weniger als 1 Monat: I bis unter 3 lt onalen;3
bis unter 6 Monalen: v2 bis unler t Jahc 1 bis
unler 1!/2 Jahren; 1 y2 bis unter 2 Jahren: 2 bis
unler 3 Jehren; 3 und mehr Jahren;

c) bei Beendigung einer lniheten Tätigkeit in den
letzten drei Jahren:

wichtigster Grund ,ür di€ Beendigung der lelz'
len Tätigkeit:
Enllassung; b€lristel€r Arb€itsverlrag; KündF
gung; Ruhestand vor2eilig nach Vomrhe
standsregelung od€r Atb€itslosigkeit Ruhe'
stand aus gesundheitlichen Grunden: Ruhe-
stand aus Aters- und §onstigen Grundenl
Wehr-Zivildienst; persönliche Grund€ (euch
Studiumli sonstiges:

d) Wirtschaltszw€ig der leElen Tätigkeit;

e) Stellung im Ben f der letzlen Tätigk€it:

Selbständiger ohne Beschättigte; S€lbstäilli-
ger mit BescMtligten; mithellendeI Fsmilien-
angehorigor; Boemter, Richt€r; Ang€st€lltoE
Arb€iter, Heimarbeit€n kaufm.-/lechn. Aus-
zubildondei geweruich Auszutildandec
Zeit-lBen ssoldet (einschlieBlich BGS und
Boreitschettspolizei): Grundn€hr' und ZMI-
diensll€istendec

2.2 Für Kinder im vorschulalter und lür Sch0l6r und
Studenten:

Besuch von:

Kind€rgarlen/-hort; Grund-,, Heupt-, Volk33chul€;
Reel-/Berutsaubauschule; Gytnnasiutn/FactF
oberschule; lnlegrierte Gesamtschule; Beruls-
fachschule. B€n sgrundbildungs-, Ben svotte
reitungsjahc Fachschule; Fachhochschule:
Hochschule; Berulsschule.

3 7rt§5Abr. 1ilr.3
3.1 Üb€rwiogendsrL€bengunterhalt:

Erweös-/Berutstätigkeitl Arbeitslo§engeld/
-hille: Rente, P€nsion: Unlerhalt durch Btern,
Ehegatle oder andere Ang€hÖrige: eill€ne3 Ver-
mögen, Vermielung, Zinsen, Allenleil: Sozialhitfe;
sonslige Unt€rslützungen (2. B. BAIöG):

3.2 Art der ötlentlichen Rente, Pension, u. ä.:

3.2.1 erste und 9Sl. zweite eigeng (Versicherlen,
Rent6, P€nsion u. ä.:

Arb€iten€ntenv€rsicherung; Knappschattliche
Rentenversicherung: AngestelltonrenlenversF
cherung; ötontliche Pension; Kriogsopr€nentei
Unlallversicherung; Renle aus dem Ausland;
übrig€ öttentliche Ronte;
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erste und ggt, zweite Witwen-, Waisenrente,
-pension u. ä.:

Aöeitenentenversicherung; Knappschaftliche
Renlenversicherung; Angestelltenrentenversi-
cherung; ötlentliche Pension; Kriegsopferrente;
Untallversicherungi Rente aus dem Ausland;
übrige öftentliche Rente:

Art der sonstigen ötlentlichen und privaten Ein-
kommen:

Wohngeld: Sozialhilfe; BAföGi sonstige öttentli-
che Unterstützungen: Betriebsrente: Altenteil;
eigenes Vermögen, Zinsen: Leistungen aus der
Lebensversicherung: Vermietung, Verpachtung;
private Unterstützungen;

Höhe des monallichen Nettoeinkommens:
unter 300,- 0M; 300,- bis unter 450,- 0M: 450,-
bis unter 600,-OM; 600,- bis unter 800,-DM;
800,- bis unter 1000,-DM; 1000,- bis unter
I 200,- DM; 1 200,- bis unter 1 400,- OM:
1 400,- bis unter t 600,-DM; 1 600,- bis unter
1 800,- DM: 1 800,- bis unter 2 000,- DM;
2 000,- bis unter 2 200,- 0M: 2 200.- bis unter
2 500,- DM; 2 500,- bis unter 3 000,- DM;
3 000,- bis untgr 3 500,- DM; 3 500,- bis unter
4 000,- OM; 4 000,- bis unter 4 500,- DM;
4 500,- bis unter 5 000,- DM; 5 000,- und mehr
OM; alle mithellenden Familienangehörigen bzw.
selbständiger Landwirt; kein Einkommen.

gesetzliche Rentenversicherung:

in der Berichtswoche pllichtversichert:
in der Arbeiterrentenversicherung; in der Knapp-
schatllichen Rentenversicherung: in der Ange.
stelltenrentenversicherung; in der Berichtswoche
nicht pflichtversichert:

in den letzten 1 2 Monaten vor der Eerichtswoche
pllichtversichert:

in der Arbeiterrentenversicherung; in der Knapp-
schattlichen Rentenversicherung; in der Ange-
stelltenrentenversicherung; in den letzten 12
Monaten vor der Berichtswoche nicht pllichtver-
sichert;

4 Z!§5Abs.1Nr.4
4.1 Krankenversicherung,-versorgung:

Ortskrankenkasse: Betriebskrankenkasse (ein-
schließlich der der Deutschen Bundesbahn, der
Oeutschen Bundespost und des Bundesver-
kehrsministeriums), SeFKrankenkasse; ln-
nungskrankenkasse: Bundesknappschaft: Er
satzkasse: Landwirtschaftliche Krankenkasse;
ausländische Krankenkasse und Sozialversiche-
rung Berlin (Ost); private Krankenversicherung;
Anspruch auf Krankenversorgung als Sozialhil-
leempfänger, als Kriegsschadenrentner od€r
Empränger von Unterhallshilfe aus dem Lasten-
ausgleich, ,rsie Heilfürsorge der Polizei, Bundes-
wehr und Zivildienstleistenden:

4.2 Versicherungsverhällnis:
selbstversichert:
pllichlversichert: treiwillig versichert: als Rentner
versichert; Anspruch aul Krankenversorgung als
Sozialhilleempfänger, als Kriegsschadenrentner
oder Emplänger von Unterhaltshille aus dem
Lastenausgleich; Heiltürsorge der polizei, Bun-
deswehr und Zivildi6nsileistenden;
mitversichert bei:

Pflichtversichertem; treiwillig Versichertem; als
Rentner Versichertem:

4.3 zusätzlicher privater Krankenvorsicherungs-
schutz
vorhandeni nicht vortanden;

in den letzten I 2 Monaten vor der Berichtswoche
lreiwillig versichert:
in der Arbeiterrentenversicherung; in der Knapp-
schaftlichen Rentenversicherung; in der Ange-
stelltenrentenversicherung; in den leläen 12
Monaten vor der Berichtswoche nicht lreiwillig
versichert;

sonsiige Zahlung von Beiträgen seit dem
1. Januar 1924:
in der Aöeit€rrenlenversicherung; in der Knapp-
schatllichen Rentenversicherung: in der Ange-
stelltenrentenversicherungi in der Handwerker-
Versicherung; keine sonstige Beitragszahlungen.

6 Ztt§5Abt.2Nr.t
6.1 Ausgeübter Berul in der ersten und zweiten

Erwerbstätigkelt, lür NichterwerbstätiEe in der
letzten Env€östätigk€it:

6.2 überwiegendausgeübleTätigkeil:
technische Anlagen steuem, bedian€n, einrich-
ten oder warlen: Anbauen, Züchten, Hegen,
Gewinnen/Abbauen/Fördern, Verarbeiten/ Bear-
beiten, Kochen, Bauen/Ausbauen, lnstallieren,
Montieren: Beperieren, Ausbessern, Restauri+
ren, Emeuem; Kaulen/Verkauten, Kassieren,
Vermitleln, Kunden b€raten, Verhandeln, Wer-
ben; Schreibarbeiten/Schrittwechs€|, Formular-
arbeiten, Kalkulieren/Berechnen, Buchen, Pro-
grammieren, Arbeiten am T€rminal, Bildschirm;
Analysieren, Messen/Prüfen, Erproben, For.
schen, Planen, Konstruieren, Enlwerten/Gestal-
ten, Zeichnen: 0isponieren, Koordinieren, Orga-
nisieren, Führen/Leiten, Management: Bewirten,
Beherbergen, Bü9Eln, Reinigen/Abf all beseitigen,
Packen, Vedaden, Transportieren/Zustellen,
Sorlieren/Ablegen, Fahrzeug steuem; Sichern,
Bewachen, Gesetze/Vorschriften anwenden/
auslegen, Beurkunden: Eziehen/Lehren/
Ausbilden, Beratend hellen, Pllegen/Ve6orgen,
Medizinisch/Kosüetisch behandeln, Publizieren,
Unlerhalten, Vortragen, lnlormieren:

4.4.3

4.4.4
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6.3 Betriebsabteilung,Werksabteilung:
Fertigung, Produktion, Montage; lnstandhaltung'
Reparatur, Belriebsmittelerstellung: Arbeitsvor'
b€reitung/-organisation, Kontrolle, Prüfungen;
Enlwicklung, Konstruktion, Forschung' Design,
Musterbau; Malerialwirtschatt/-ausgabe, Be'
schaflung, Lager, Enkauf: Verkaul, Absatz, Mar-
keling, Kundenb€treuung, Werbung, PB; Finan-
zierung, Flechnungs-/Bechtswesen, Datenverar-
beitung, Statistik, Schreibdienst, Auttragsbear-
beitung, SachveMaltung; Personalwesen, Aus-
bildung, Medizinische Betreuuno, Sozislprlege;
Geschätts-/Amtsleilung, Dir€ktion; keine Tätig-
keil in einer der genannten Abteilung€n, k€ine
Unterglied€rung des Betriebs/der BehÖrde in
Abt€ilungen;

6.4 Stellung im Betrieb:

Auszubildender, Praklikant, Volontäc Selbstän-
diger mil bis zu 4 Beschäftigten odet alleinschaf'
lend; Selbständiger mlt 5 und mehr Beschälligts
len:
Angeslellter, Beamter, Arbeiter, mith€llender
Familienangehörig€r:

Büro-, Schreibkraft, angelernter Arb€iter/Nicht-
FacharüeiteE Verkäufe( Bearbeiter, Facharbei'
ter, Geselle: Sachbearbeiter, Vorarb€iter, Kolon'
nen-, SchichtlührB[ herausgehob€ne, qualifF
zierto Fachkraft, trleister, Polier, Schachtmgisten
Sachgebietsleit€r/Reterent, Handlungsb€voll-
mächtigten Abteilungsleiter, Prokurist; Direktor,
Amts-, Betriebs-/w€rksl€it€r, G€schättsf ührei

6.5 Wechsel des ausgeübt€n Beru{s in d€n letzten
b€iden Jahren:
gewechselt; nichl g€wechsell;

6.6 Wechsel des Betriebs, der Fima usw. in den lelz'
ten beiden Jahr6n:
gewechselt; nichl g€wechselt.

Zu§5Abs.2Nt.2
Höchster Schulabschluß an allgemeinbildenden
Schulen:

Volks- (Heupt-)schulabschluß: Realschulab
schluß (Mittlere Reite) od€r gleichwertiger
Abschluß: Fachhochschulreile; allgemerne oder
lachgebundene Hochschulr€ile (Abitur/Fachabi-
tur);

em Aöeitsplatz. im Betrieb: bei einer lnduslrie'
und Handelskammer usw.: in besonderen Forlbil-
dungs-/Umschulungsstätten; an einer berulsbil-
denden Schule/Hochschule; durch Femunter-
richt; eu, ander€ Art; keina berulliche Forlbildung,
Umschulung, sonstige praktische Berulsausbil-
dung in den letzten zwei Jahren:

7.4 Dauer der Fortbildung, Umschulung' sonstigen
praklischen Berutsausbildung:

unler 1 Monat; 1 bis unter 6 Monate:6 bis unter
1 2 Monate: 1 bis unter 2 Jahre; 2 Jahre und mehc
zur Zeit noch andau€md:

7.5 Hauptlachrichlung des Hochschul-/Fachhoch'
schulabschluss€s'

E Zu § 5 Ab3.2 Nt.3

Für Ausländen

8.1 Aulenlhaltsdauer in der Bund€srepublik
Oeutschland einschlie8lich Berlin (West):

hier goboren: Zuzug 1 949 und trühen

bei Zuzug I 950 und später:

Zuzugsiahl:

8.2 Zehl und Alter der im Ausland lebenden Kinder
unter 18 Jahren:

unter 6 Jahren; 6 tis unler 1 0 Jahr€n: 1 O tis unter
16 Jahi6n: 16 bis unler 18 Jahren:

8.3 Ehegafte:

im Ausland lebend: nicht im Ausland lebend:

8.4 lür Ledige:

im Ausland leb€nde Etem:
Mutlen Vate[ Muttet und Vaten keino i]rl Ausl6nd
lsbenden Atem.

7

7.1

7.2 letzt€r berullicher Ausbilclungsabschluß:

kein berullicher Ausbildungsabschluß; Abschluß
einer Lehr-/Anlemausbildung oder gleichwerliger
BerulslachschulabschluB; b€rulliches Praktikum;
Meister-/Techniker- oder gleichwertiger Fach-
schulabchluB; Fachhochschulabschluß (auch
lngenieurschulabschluB) ; Hochschulabschluß;

7.3 berufliche Fortbildung, Umschulung, sonslige
zusätiliche praktische Berulsausbildung in den
letzlen zwei Jahren:

Zu§5Abr3]tr.t
Bei Erwerbstätigen sowi€ Schülem und Stutle*'
ten:

Lage der Arb€itsställe, Schule, Hchschul€:
innerhalb der Wohnsitzgemeinde: in ein€r ande
ren Gemeinde d€8 gleichen Bund€slandes: in
einem anderen Bundesland; lm Ausland;

Bundesland in dem dis Arbeitsstätte, Schulo
oder Hochschule liegt;

hsuptsächlich lür die längste wegstrecke
benutztes Verkehßmittel:
Bus: U-/S-Bahn, SlraBenbahn; Es€nbahn; Pkw-
Selbsttahten Pkw-Mitlahreri Krad/Moped/Mola;

10

10.1

10.2

10.3
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10.4

10.5

Fahnad; zu Fuß; sonstiges; kein Verkehrsmittet
(2. B. da gleiches Grundstück);

Entfernung für den Weg zur Arbeits- oder Ausbil-
dungsstätte:
unter 10km: 10 bis unter 25 km;25 bis unter
50 km;50 km und meh[ wechselnder Arbeits-
platz; enttällt (2. B, da gleiches Grundstück);

Zeitaulwand für den Weg zur Arbeits- oder Aus-
bildungsstätte:
unter I 0 Minuten; I 0 bis unter 30 Minuten: 30 bis
unter 60 Minuten; 60 Minuten und mehf entlällt
(2. B. da gleiches Grundstück),

l1 Zu § 5 Abs.3 Nr.2

Für di€ in den letzten 4 Wochen kranken/untall-
v6rletzlen Personen:

13

13.I

Zu§5Abs.3Nr.3
Feststellung einer Minderung der Erwerbsfähig-
keit durch emtlichen Bescheid:
Bescheid des Versorgungsamtes/amilicher
Schwer(kriegs-)beschädigten-, Schwerbehin-
dertenausweist sonstiger amtlicher Bescheid(2. B. Rentenbescheid, Verwaltungs- oder
Gerichtsentscheidung); sowohl Bescheid/Aus-
weis des Versorgungsamtes usw. als auch son-
stiger amtlicher Bescheid: Antrag gestellt aber
noch keinen Bescheid: keine amilich leslge-
stellte Eehinderung;

Grad der emtlich festgestellten Minderung der
Erwerbstähigkeit:
bis 29 0,6; 30 bis 49 %; 50 bis 59 o/o; 60 bis 69 %i
70 bis 79 %: 80 bis 89 o/o: 90 bis gg %; tOO %;
nichl bekannt.

Zu§5Abs.3Nr.4
Bei Angestellten, Arbeitern und Auszubildenden:
betriebliche Altersvorsorge:
Ruhegeldzusage des Aöeitgebers, Pensions-,
Unterstützungskasse mit eigenen Beiträgen:
Ruhegeldzusage cles Arboitgebers, Pen3ion-,
Unterstützungskasse ohne eigene Beiträge; L}.
bensversicherung durch Betrieb; freiwillig€ Hö
her- oder Weiterversicherung in der gesotzlichen
Rentenversicherung; gemischter Typ; unb€kann-
ter Typ: nicht vorhanden; nicht bekannt;

13,2 Höhe einer Lebensversicherung (ohne Stäö€-
g€l(tuersicherung):

unter 5000,-OM;5000,-DM bis unter
10000,-OM; 10000,- bis unter 200@,-OM;
2OOO0,- bis unter 3000O,-DM: 3O0OO,- bisunter 50 00O,- DM: 50 000,- bis unter
100000,-DM; 10O0OO,-DM und mehc .keine
Lebensversicherung.

§2
Diese Verordnung gilt nach § 14 des Oritten üb€rt6i-

lungsgesetzes in Verbindung mit § 16 des Mikrozen-
susgesetzes euch im Land Berlin.

§3
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung

in Kratt.

12

12.1

12.2

11.1

11.2

't 1.3

1 1.4

1 1.5

1 1.6

Krankheit oder Unlallverletzung eines Haushalts-
mitgliedes in den letzlen vier Wochen:

krank: unrallverletzt nicht krank bzw. unlallver-
letzt keine Auskuntt erteilt;

Dauer der Krankheil/Unf allvedetzung:

1 bis 3 Tage;4 Tage bls 1 Woche; über I Woche
bis 2 Wochen; über 2 Wochen bis 4Wochen; übor
4 Wochen bis 6 Wochen; über 6 Wochen bis
1 Jah]; über 1 Jahl: noch andauernd;

Art des Unlalls:
Aöeits-/Oienslunlall (ohne Weg€unfall); Ver-
kehrsunlall (einschließlich Wegeunlall): häusli-
cher Unfall; Freizeltuntall (Spod/Spiel/sonstige
Freizeitbeschätligung); sonst;ger Unfall (ein-
schließlich Schulunlall);

Arl der Behandlung:

ln ambulanter Behandlung beim Azt; in ambulan-
ter Behandlung im Krankenhaus; in stationärer
Krankenhausbehandlung;

Dauer einer stalionären Behandlung:

1 bis 3 Tage; über 3 Tage bis 1 Woche: über
1 Woche bis 2 Wochen; über 2 Wochen bis
3 Wochen; über 3 Woch€n; noch andauernd:

Aö€itsunfähigkeit:
noch andauernd; beendet.

Bonn, den 1 4. Juni t 985

Der Bundeskanzler
Or. Holmut Kohl

Der Bundeaminister des lnnern
Dr. Zimmermann
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V.4 Erste Verordnung
zur Anderung der Mikozensusverordnung

Vom 21. APril 1986

(BGBI. I S.436)

Aut Grund des § 10 Abs. 1 Satz 3 d€s Mikrozensusgpsetsos vom 1 O. Juni
1985 (BGBI. I S. 955) verordnet die Bundesregierung mit Zuslimmung des
Bundesrates:

§1
§ 1 der Mikrozensusverordnung vom 1 4. Juni 1 985 (BGBI. I S. 967) wird wie

lolgt geänderl:

1 . ln Nummer 1 .12 werdEn die Worle ,,Januar-Mai: Juni{ezemberl" durch
die Worte,,Januar-April; Mai-OezembeE" ersetzt.

2. ln Nummer 1 1.6 wird der Punkt am Ende durch ein S€mikolon ersetA, und
es wird lolgende Nummer 1 1.7 eingolüg|:

,,1 1.7 vorsorge gegen K6nkheiten:
a) Teilnahme an elner Schluckimplung gegen KindBrlähmung

(Poliomyelitis):
leilgenornmeil nicht leilgenommen; nicht bekannt;

b) Jahrder letrten Schluckimplung:
Jahreszahl (letzte zwei Stellen) einlregen."

§2
Oiese verordnung gilt nach § 1 4 des Orilten Üb€rleitungsgssetzes in Ver-

bindung mit § 17 des Mikrozensusgesetzes audl im Land Bedin.

§3
Diese verordnung tritt am Tage nach der verkündung ln Kralt.

Bonn, d€n 21. April 1986

Oer Bundeskanzler
Dr. Helmut K'ohl

D€r gund€sniinlster
lür Jugend, Famllie und Gesundhell

Rite Süssnulh
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V.5 Zweite Verordnung
zur Anderung der Mikozensusverordnung

Vom 28. Februar 1989

(BGBr. r S. 342)

Für Artikol I aul Grund des § 10 Abs. 1 Satz 3 Mikrozen.
susgesetz vom 10. Juni 1985 (BGBI. I S. 955) und lür
Artikel 2 aul Grund des § 5 Abs. 4 Satr I Bundesstatistik-
gesetz vom 22. Januar 1987 (BGBI. I S. 462, 565) veroirl-
net die Bundesregierung:

Artllcl t
§ 1 der Mikrozonsusvarordnung vom 14. Juni 1985

(BGBI. I S. 967), gaändert durch dio Erste Vorordnung zur
Anderung der Mikrozensusvorordnung vom 21. April 1986
(BGBI. I S. /ß6), wird rvie lolgl geändert:

1. Als neue Nummer 6.4 wird eingelügl:

"6.4 Merkmale des Arbeltsplatres:
a) Schichlarbeil: sländig; regelmäßig; gelegent-

lich;

b) Art d€I Schichlarö€it: Frühschicht, Spät-
schicht, Nachtschicht, Tagschicht, sonslige
Schichtelnteilung: regelmäBig; gelegenllich;

c) Nachtaö€it (zwischen 22.00 Uhr und 6.00
Uhr): ständig; regelmäBig; gslegenllich;

dl Zahl dil b€i Nachtaö€it geleistelen. Arbeits-
slunden je Nacht;

s) Samslagsarb€it: ständig; regelmäßig: 9s
legentlich;

l) Sonn- und Feierlagsarbeil: ständig; r€gel-
mäBig; gelegentlict."

2. Die bisherigen Nummern 6.4 bis 6.6 werden Nummem
6.5 bis 6.7.

3. ln Nummer 11.7 ortallen die Buchslab€n e und b
lolgendo Fassung:

.,a) Verwendung von jodierlem Speisesalz im Haus-
halt:

ia: nein: nichl bekannt;

Der Bundesrat hat zugestimmt.

Bofln, den 28. Februar t989

b) wenn nein oder nicht bekannt, Angabe des Grun.
des:

koine Konntnis von ,odierlem Speisesalz: keine
Kenntnis yon der Bedeutung des iodierten Speiso-
salzes zur Gesundheitsvorsorge; sonstiges."

4. Es wird lolgende Nummer 11.8 eingelügt:

"1 
1.8 Krankheilsrisiken:

a) geggnwärtlg Raucher: rogelmäßig; gelegent-
tich;

b) lrüher Rauch€r: reg€lmäßigi golegenllich;

c) ßlemals Raucher;

d) lür gegenwärli96 und lrühere Raucher: üb€r-
wiegerde Art des Rauchans: Zigaretten;
ZiganeruZgarillosi Pleilentabaki Alter b€i
Rauchboginn;

e) lür gegenwärlige und lrilh€is Zgarenenrau-
cher: Zahl der täglich gerauchlen'dgar€neni
weniger als 5; 5 bls 20;21 bis 40t 4t und
mehr."

Artlkol 2

Die Erhabungen nach § 5 Abs. 2 Nr. 4 Mikrozsnsusge-
s6ts ln V€öindurE mit § I Nr. I Mikrozensusve?ordnung
werden im Jahre 1989 ausgBsetzt.

Artlkcl 3

Diese Verordnung gilt nach § 14 des Drilt€n Über-
lellungsg€selzgs in Veöindung mit § 17 des Mikrozansus-
ges€tzes und § 27 des Bundesslatislikgesetres auch im
Lend Bgrlin.

Artlk€l tl

Diese Verordnung fin am Tage nach der V€üündung in
Kratt.

D€r Bundeskanzler
Dr. Helmut Kohl

D6r Bundesminisl€r ds6 lnne?n
Dr. Zimm€rmenn
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V.6 Dritte Verordnung
zur Anderung der Mikozensusverordnung

Vom 12. April 1991

(BGBI. I s. 902)

Aul Grund des § 10 Abs. 1 Salz 3 des Mikrozensus'
gesolzes vom 10. Juni 1985 (BGBI. I S.955)' geänderl
äurch Geseu vom 17. oezembsr 1990 (BGBI. I S. 2837)'
veiordnet die Bundesregierung:

Artlkol 1

§ 1 der Mikrozensusverordnung votn 14. Junl 1985
(BGBI. I S. 967), zubta geändert durih die Zweite Verord'
nung zur Anderung der Mikrozsnsusverordnung vom
28. Februar 1989 (BGBI. I S.342), wird wie lolgt geändert:

1. ln Nummer 1.2 werden die Worte "einschließlich
Berlin (west)' gestrichEn.

2. ln Nummer 1.9 werden die Worle "vot 1972'' 1972
odor später" durch die worte ,,vor 1987; 1987 bis
1990; 1991 odsr sPäter" orsstzl

3. Nummer 1.15 wird wie rolgl gefaßt:

,StaalsangehÖrigkeit (Land) :

Bundesrepublik Deutschland; Albanien; Belgien; Bul-
garien; Dänemark; Frankrgich; Griechenlandi Groß'
britannien: lrland; ltalien; Jugoslawienl Luxemburg;
Niederlandei Nonrvegen; Östeneich; Polen; Porlu'
gal; Rumänion; Schweden; Schweiz; SPanien: Tscha
ihoslowakei: Türkei; UdSSB; Ungam; sonstiges
Europa; Algeri€n; Marokko; Tunesien; sonstiges
Alrika: Vereinigte Staatsn von Amerika (USA); Kuba;
sonstiges Nord- und Mittelamerika: Südamorika; lran;
sonstiger Naher Osten (2. B. lrak, lsrael' Jordanien,
Ubanon, Syrien); lndien; Pakistani Vietnami sonstiges
Südasien (2. B. Atghanistan, Kambodscha, Laos, Sri
Lanka, Thailand); Japan; Korea; Philippinen; sonsti'
ges Oslasien (2. B. China, Hongkong, lndonesien,
Macao); übrigs Well; staatenlos."

4. ln Nummer 2.1 worden nach dem Worl ,,gel€gentlich;"
die Worle,,sozialversicherungslrei (geringtügig) b6-
schäfligl;" einge,ügt.

5. Nummer 2.2 witd wie lolgt gelaßt:

"Für Kinder im Vorschulalter und lür Schüler und
Studenten:

Besuch von:
KindorgarlerV-krippe/-hort; allgomeinbildonde Schule:
Klassenstule 1 bis 4i Klassenstuls 5 bis 10; Klassen-
stule 1l bis 13 (gymnasialo oberslule): berulliche
Schul€; Fachhochschule; Hochschule."

6. ln Nummer 3.2.1 und 3.2.2 werden leweils nach dem
Wort ,Unlallversichsrung;" die Worte "Rente aus der
Sozialvsrsicherung der ehemaligsn ODR;" eingefüg|.

7. Nummsr 3.4 wlrd wie tolgt g€laßt:

"Höhe des monatlichen Nsttoeinkommens:
unter 3OO,- OM; 3O0,- DM bis untsr 600,- DM;
600,- DM bis unlor 1000,- DM: 1000,- DM bis
untor 1400,- DM; 1t100,- DM bis unler 1800,- DM;
1000,- DM bis unter 220O,- DM; 2200,- DM bis
unler 2500,- DM: 2500,- DM bls untor 3000,- DM;
3OOO,- DM tis untel 3500,- DM; 3500,- DM bis
unter 4OOO,- OM; 4000,- OM bis unter 45O0,- OM;
4500,- DM bis unter 5000,- OM; 5000,- DM bis
unter 5500,- DM: 5500,- DM Us unter 6000'- DM:
6000,- OM bis unt€r 6500,- DM; 6500,- DM bis
unter 7ooo,- DM; 7000,- OM bis unter 7500,- oM;
75@,- und mehr OMi elle milheltendon Familien'
angehörigen.bzw. selbständiger Landwirt: kein Ein'
kommen."

L ln Nummer 4.1 wsrden die worto "und Sozialver
sicherung Berlin (Ost)' gestrichen.

9. ln Nummer 4,2we(del]. die Worla "mitve6ichsrl boi:
Pllichversicherlem; lreiwillig Vorslch€rlom; als B€nt'
ner Vorsicherlem;" dutch die worlg "als Familien'
angehöriger (Ehegan€r'Kind) versichert;' ersetrl.

10. Nummer 5 wird gestrichen.

11. ln Nummer 6.5 werden nach dem Wort "Geschätts'
lühr€r:" die Wode "Mitglied siner Produktionsgenos'
s€nschalt;" angstügt.

12. Nummer 7.1 wird wie tolgt gelaßt:

,,Höchster Schulabschluß an allgemeinbildenden
Schulon:
kein Schulabschlu0; Haupt-(Volksrschulabschluß;
Bealschulabschlu0 (Mittlere Reile) oder gleichwortigsr
Abschlu0; Abschluß der allg€moinbildenden polytech'
nischen Ob€rschule in der eh€maligen ODR; Fach'
hochschulreile; allgem€ine oder lachgebundene
Hochschulreile (Abitur);".

13. ln Nummer 7.2 werden nach den Worten ,,Techniketr
oder gleichwortigsr FachschulabschluB;' die Worts
,,Abschluß einer Fachschule in der ehemaligen DDR:"
eingetügt.

14. ln Nummer 8.1 werden die Worta .einschließlich
Berlin (Wost)" gestrichsn.

'15. Nummer 9 wird gpstricien.

16. An Nummer 10.1 werden nach den Worlen ,im Aus-
land:" die Worle ,entlällt, da kein Pendler:" angefügt.



17. ln Numme|l2.1 worden die Worte,,Feststellung einer
Minderung der En/verbslähigkeit durch amtlichsn
Bescheid;" durch die Worto ,,Festslellung des Grades
der Behinderung durch amtlichen Bescheid:" erselA,

18. Nummer 12.2wid wie lolgt g6faßt:

,,Amllich testgeslellter Grad dsr Behinderung:
bis unter 25; 25 bis unter 30; 30 bis unter 40: 40 bis

Der Bundesrat hat zugestimmt.

Bonn, den 12. Aprit 1991
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unter 50; 50 bis unter 60; 60 bis unter 70; 70 bis unter
80;80 bis unler g0;90 bis unter 100;100; nicht
bekannt."

Arllkel 2

Diese Verordnung tritt am Tag€ nach der Verkündung
in Kratl.

Der Bundeskanzl€r
Dr. Helmut Kohl

Oer Bundssminisler des lnnern
Schäubt6
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V.7 Auszug') aus
VER0RDNUNG (EWG) Nr. 37lll91 DES RATES

vom 16. Dezember 1991
zur Durchführung einer iährlichen Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte in

der Gemeinschaft

(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 351/l)

DER RAT DER EUROPASCHEN
GEMEINSCHAFTEN-

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Mikel 1

Psriodizität der Erhebung

0as Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften
(nächstehend 'Eurostat' genannt), lührt lur die
Kommission im Frühjahr eines jeden Jahres, beginnend
1992, eine Stichprobenerhebung Über Arbeitskäfte in der
Gemeinschaft, nachstehend'Erhebung' genannt, durch.

Mikel 2

Erhebungseinheitcn

(1) Die Erhebung erfolgt in jedem Mitgliedstaat bei einer
Stichprobe von Haushalten, die zum Zeitpunkt der

Erhebung ihren Wohnsitz im Gebiet dieses Staates haben.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß Doppelzählungen
von Personen mit mehreren Wohnsitzen vermieden
werden.

(2) Die Angaben werden lür alle zu den ausgewählten
Haushalten gehörenden Personen ermittelt.

Fälle, in denen ein Haushaltvnitglied für andere
Haushaltsmitglieder Auskunft erteilt, sind besonders zu

kennzeichnen.

Aftikel 3

Repräsentativität der §ichprobe

{1) Die nationalen statisttschen Amter führen die
Erhebung im Rahmen der nationalen Erhebungen durch
und sorgen dafür, daß die Stichprobe der Haushalte
gemäß Mikel 2 Absatz I nach dem in den jeweiligen

Mitgliedstaaten üblichen Verlahren so konzipiert wird, daß
sie denselben Umlang hat wie die Stichprobe lür die
nationale Erhebung.

(2) Um eine zwerlässige Grundlage für die ver-
gleichende Analyse aul Gemeinschaftsebene sowie auf der
Ebene der Mitgliedstaaten und spezifischer Regionen zu

schaffen, wird der Stichprobenplan so gestaltet, daß
sichergestellt wird, daß für Merkmale, die 5 % der
Bevölkerung im eMerbsfähigen Alter betreffen, der
relative Standardfehler auf der Ebene ll der NUTS (oder

auf vergleichbarer Ebene) höchstens 8 % beträgt, wobei
vom Designetfekt lür die Variable 'Arbeitslosigkeit'
auszugehen ist.

Regionen mit weniger als 300 000 Einwohnern sind von
dieser Bedingung ausgenommen.

(3) Die nationalen statistischen Amter sorgen dafÜr, daß
mindestens ein Viertel der Erhebungseinheiten der
§ichprobe der vorhergehenden Ethebung enhommen
wird und daß ein Anteil von mindestens einem Mertel in
die Stichprobe der nächsten Erhebung einbezogen werden
kann.

Die Zugehörigkeit zu einer dieser beiden Gruppen wird
durch einen Code kenntlich gemacht.

(4) Die Mitgliedstaaten erteilen Eurostat alle von ihm
gewünschten Auskünfte bezüglich Organisation und
Methodik der Erhebung und geben insbesondere die
Kriterien lür die Gestaltung und den Umfang der
Stichprobe an.

Mikel 4

Erhebungsmerkmale

(l) Die Erhebung erstrecK sich aul folgende Merkmale:

al demogrqhischer Hinteßrund: Beziehung zut
Bezugsperson im Haushalt, Geschlecht, Geburtsiahr,
Geburtsdatum innerhalb des Jahres, Familienstand,
Staatsangehörigkeit, Aulenthattsdauer in dem
jeweiligen Mitgliedstaat in Jahren, Geburtsland;

bl Eruerbstätigke,l: Erwerbstätigkeit in der Benchts
woche, Grunde dafür, daß trotz voÖandener Enilerbe
täügkeit nicht gearbeitet wurde;

cl Mefumale der ersten Erwehstätigkeit: §ellung im
Beruf, Wirtschaftsrweig der örüichen Bebiebseinheit,
Berul, Zahl der Personen, die in der örtlichen
Bekiebseinheit arbeiten, Land der Aöeitsstätte,
Region der Arbeitsstätte, Jahr des Meitsbeginns
beim derzeitigen Arbeitgeber oder als Selbständiger,
Monat dieses Arbeitsbeginns, Unterscheidung Vollzeit'
feilzeittätigkeit, unbefristete^efristete Tätigkeit,
Gesamtdauer der befristeten TätigkeiVdes befristeten
Arbeitsvertrags, normalerweise geleistete Arbeite
stunden, tatsächlich geleistete Arbeitsstunden, wich
tigster Grund tür eine Abwelchung der tatsächlich
geleisteten von den normalerweise geleisteten
Arbeitsstunden, Schichtarbeit, Abendarbeit, Nacht-
aöeit, Samstagsarbeit, Sonntagsaöeit, Arbeit zu
Hause, Suche nach einer anderen Tätigkeit und
Gründe datur;

dl Angaben über die zweite En,e/bdäti9keit: mefu als
eine Erwerbstätigkeit, Stellung im Beruf, Wirtschafts
zweig der örtlichen Betriebseinheit, Beruf, tatsächlich
geleistete Arbeitsstunden, regelmäßige,/gelegentliche
Tätigkeit;

el bisheige Beüsertahrung der beschättigungslosen
Personen: lrühere Enverbstätigkeit, Jahr der letzten
Erwerbstätigkeit, Monat der letzten Erwerbstätigkeit,



wichtigster Grund für die Aufgabe der letzten
Emerbstätigkeit, Stellung im Beruf während der
letzten Enrrerbstätigkeit, Wirtschaftszweig der ört,
lichen Betriebseinheit, in dem die Person zuletzt gear-
beitet hat, während der letzten Enaerbstätigkeit
ausgeübter Beruf;

l) Arbeitssuche: Arbeitssuche bei Personen ohne
Eruerbstätigkeit während der Berichtswoche, Art der
gesuchten Tätigkeit, Dauer der Arbeitssuche, während
der letzten vier Wochen hauptsächlich angewandte
Methode der Arbeitssuche, Zeitpunkt des letzten
Kontakts mit einer öflentlichen fubeitsvermittlung, um
Arbeit zu finden, Wunsch nach einer Erwerbstätigkeit
bei Personen, die nicht auf Arbeitssuche sind,
Verfügbarkeit für die Aufnahme einer Enrrerbstätigkeit
innerhalb der nächsten zwei Wochen, Sttuation
unmittelbar vor Beginn der Arbeitssuche (oder vor
Beginn der neuen Erwerbstätigkeit), Einschreibung bei
einer öffentlichen Arbeitsvermittlung;

gl Situation der Nichterwerbspersonea: Situation der
Personen, die weder eine Eruverbstätigkeit haben noch
danach suchen;

h) schulische und bcrulliche Bridung: schulische und
berufliche Bildung in den letzten vier Wochen, Zweck
der in den letzten vier Wochen erhaltenen Ausbildung,
Gesamtdauer der Ausbildung, übliche Zahl der Ausbil-
dungsstunden pro Woche, höclstes abgeschlossenes
Niveau einer allgemeinbildenden Schule, höchstes
Niveau der abgeschlossenen berutlichen Bildung oder
des Studiums;

i) Srtuatrbn ein Jahr vor der Erhebung: En,erbstätigkett,
Stellung im Beruf, Wirtschaftszweig der örflichen
Betriebseinheit, in dem die Tätigkeit ausgeübt wurde,
Land des Wohnsitzes, Region des Wohnsitzes;

)l technische Angaben im Zusamnenhang nit der
Eefragung:. Jahr der Erhebung, Berichtswoche,
Mitgliedstaat, Region, Grad der Verstädterung,
laufende Nummer des Haushalts, Art des Haushalts,
Art des Anstaltshaushalts, Art der Beteiligung an der
Erhebung, Hochrechnungsfaktor, Unterstichprobe
bezogen auf die vorausgegangene Erhebung,
Unterstichprobe bezogen auf die folgende Erhebung.

(2) Eurostat legt nach AIhörung des durch den Beschluß
89/382/EWG, Euratom (rl eingesetzten Ausschusses türdas Statistische Programm der Europäischen
Gemeinschaften nach dem Verfahren des Artikels 8 der
vorliegenden Verordnung eane Kodierungsliste mit den
Merkmalen der Erhebung gemäß Absatz I fest und
verötfentlicht sie.

Aftiket 5

Durchlührung der Erhebung

(l) Die Erhebung wrd von den nationalen statistischen
Amtern nach der in Artikel 4 Absatz 2 genannten
Kodierungsliste durchget0hrt.

Sie sorgen dafür, daß die Fragen in logischer Reihenfolge
gestellt und so formuliert werden, daß in Zusammenarbeit

mit Eurostat größtmögliche Vergleichbarkelt zwischen den
Mltgliedstaaten gewährleistet ist.

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß die
gewünschten Auskünfte wahrheitsgemäß, vollständig und
fristgerecht erteilt werden.

Die statistischen Amter der Mitgliedstaaten können die
Beantwortung der Fragen zwingend vorschreiben.

Aftikel 6

Übermittlung und Veröff entlichung

(l) Die statistischen Amter der Mitgliedstaaten übermitteln
Eurostat spätestens neun Monate nach Ende der
Erhebung bei den Haushalten die ordnungsgemäß
überprüften Ergebnisse der Erhebung tür jede befragte
Person ohne Angabe von Namen und Adresse.

(2) Eurostat übernimmt die Aufbereitung, Auswertung
und Verbreitung der Ergebnisse der Erhebung.

Die statistischen Amter der Mrtgliedstaaten können in
Abstimmung mit Eurostat die jeweiligen Ergebnisse
verbreiten.

Artikel 7

Statistikgeheimnis

(l) Die im Rahmen der Erhebung
dürten nur für statistische Zwecke

lhre Verwendung lür steuerliche oder sonstige Zwecke und
ihre Weitergabe an Dritte sind untersagt.

(2) Die vertrauliche Behandlung der Eurostat
übermittelten Angaben wird durch die Verordnung
(Euratom, EWG) Nr. 1588/90 des Rates vom 11. Juni
1990 über die Übermittlung von unter die
Geheimhaltungspflicht fallenden lnformationen an das
Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften
geregelt (1).

erteilten Einzelauskünfte
I Verwendet wefden.

Anikel 9

lnkrafüreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröftentlichung
in Amtsblaft det Europäischen Gemeinschalten in Kraft.

lIl ABL t',tr. L t8l vom 28.5.1989, s.47. (l) 
ABLN,. L l5l voml5.5.l99o,s, I

83
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V.8 Gesetr
über die Statistik für Bundeszrvecke

(BundesstatistikgeseE - BStatG)

Vom22. Januar 1987

(BGBI. I S. 462)

§ 1s

Auskunttsplllcht

(1) Dio eine Bundesslatistik anordnends Bechtsvor-
schnlt hal lestzutegen, ob und in welchem Umlang die
Erhebung mit oder ohne Auskuntlspllicht errolgen soll. lsl
eine Auskunltspllicht leslgelegl, sind alle natürlichen und
iurislischen Peßonen des privalen und Öflentlichen
Rechts, Personenvereinigungen, Behörden des Bundes
und der Länder sowie Gemernden und Gemeindever-
bände zur Baantwonung der ordnungsgemäg gestelltsn
Fragen verp,lichtet.

(2) Oie Auskuntlspilicht b€sleht gegenüb€r den mit der
Durchlührung dor Eundesstatistiken amllich b€traulen
Stellen und Personen.

(3) Oie Antworl ist wahfieilsgemäß, vollsländig und
innerhalb der von den slatistischen Amtem des Bundes
und der Länder geselzten Fristen zu erleilen. Bei schrilt-
licher Auskunhsenellung ist die Antworl erst erteilt, wenn
die ordnungsgemäB ausgelüllten Erhebungsvordrucke der
Erhebungsstelle zugegmgen sind. Oie Artwort isl, soweit
in einer Rechlsvorschrirl nichts anderes beslimmt ist. rür
den Empfänger kosten- und porloltei zu eneilen.

(4) werden Erhebungsb€auftragle eingesetzt. kÖnnen
die in den Erhebungsvordrucken enthaltenen Fragen
mündlich oder schrihlich b€antworlet werden.

(5) ln den Fällen des Absatzes 4 sind bei schntllicher
Auskunhserleilung die ausgefüllten Erhebungsvordruc,l(e
den Erhebungsbeauhragten auszuhendigen oder in ver'
schlossenem Umschlag zu üb€rgeb€n oder bei der Erhe-
bungsstelle abzugeben oder dorlhin zu übsrsenden.

(6) widerspruch und Anlechtungsklage gegen die Aul'
torderung zur Auskuntlserteilung haben keine aulschie
bende Wirkung.

§16
Geheimhaltung

(l) Einzelangab€n üb€r PersÖnliche und sachliche Ver'
hällnisse, die lür eine Bundesstatislik gemacht werüen,
sind von den Amlsträgem und lÜr den Öttentlichen Oiensl
besonders Verpllichtelen, die mit det OutchfÜhrung von
Bundesslalisliken betraul sind, geheimzuhalten. soweil
durch besonders Rechtsvorschrill nichls .anderes
beslimmt ist. Dies gilt nichl lür

1. Einzelangaben. in deren Übeminlung oder Veröftent-
lichung der Belragle schrittlich erngewill8t hal,

2. Einzelangaben aus allgemein zugänglichen Ouellen,
wenn sie sich au, die in § 15 Abs. 'l ge.nannten öffenl-
hchen Stellen beziehen. auch sowert eine Auskunfls-
pllicht aulgrund einer eine Bundesslatistik anordnen-
den Rechtworschntl besteht,

3. Einzelangaben. die- vom Slatistischen Bundesamt odet
den statrslischen Amtem der Länder mil den Einzel'
angaben anderer Belragler zusammengelaßt und in
stalistischen Ergebnissen dargestellt sind,

4. Einzelangaben. wenn sie dem Belragten oder Belrotle.
nen nicht zuzuordnen sind.

Die §§ 93.97, 105 Abs. 1, § 111 Abs.5 in Verbindung mit
§ 105 Abs. I sowie § lt6 Abs. 1 der Abgabenordnung
vom 16. Mäz 1976 (BGBI. I S.613; 19n I S.269), zuleEl
gaändeil Curch Arlikel 1 des Geset2es vom ,l9. Dezember
1985 (BGBI. I S.2436), gelten nichl lÜr Personen und
Slellen, soweit sie mit der Ourchführung von Bundes-.
Landes- oder Kommunalslatisliken betraut sind.

(2) Oie Übermintung von Einzelangaben zwischen den
mrl der Ourchlührung einer Bundesstatstik bettauten Per'
sonen und Stellen isl zulässig, soweit dies zut Erstellung
der Bundesstalistik erlorderlich ist.

§26
überleitungsYorschrilt

(4) Eine Auskunilspllicht isl nach § 15 Abs. 1 Satz 2
auch feslgelegt. soweit Erhebungen aulgrund bereils 9el'
tender eine Bunciesslatislik anordnendel Rechtsvorschnl'
ten durchgelühn serden und die Antwod nicht ausdruck-
lich lreigestelll ist. . , .
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V.9 Strafbestimmungen

Strafbestimmungen: §§ 203 Abs. 2, 204 und 205 des Strafgesetzbuches in der Fassung

der Bekanntmachung vom 2. Januar 1975 (BGBI. I S. 1)

Nach § 203 Abs. 2 Satz 1 SIGB kann bestraft werden, wer unbefugt ein fremdes

Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder

ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm in selner Eigenschaft als

1. Amtsträger,

2. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter,

3. Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungs-

recht wahrnimmt,

4. ...,

5....

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist

Einem Geheimnis im Sinne des Satzes 1 stehen Einzelangaben über persönliche oder

sachliche Verhältnisse eines anderen gleich, die für Aufgaben der öffentlichen Venraltung

erfaßt worden sind (§ 203 Abs. 2 Satz2).

Als Strafmaß ist Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe vorgesehen (Abs. 2

Satz 1 i.V.m. Abs. 1). Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder

einem anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe

Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe (Abs. 5). Die gleiche Strafandrohung gilt

für den, der unbefugt ein flemdes Geheimnis, namentlich ein Betriebs- oder

Geschäftsgeheimnis, zu dessen Geheimhaltung er nach § 203 verpflichtet ist, venrvertet

(§ 201 Abs. 1).
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